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Herr Weigert, welche Informationen möchten
Sie den Senioren im Landkreis mit dieser
Broschüre mit auf den Weg geben?

Ich möchte unseren Seniorinnen und Senioren
in knapper, übersichtlicher Form einen Über-
blick zu möglichst vielen Bereichen ermöglichen,
die für Senioren interessant sind.

Die Bürger unseres Landkreises sollen sich in der
Vielfalt unseres Beratungs- und Hilfesystems
möglichst einfach zurechtfinden und auf schnel-
lem Weg erfahren, wo sie sich hinwenden kön-
nen, um eine bestimmte Leistung abzurufen.
Eine ganze Reihe älterer Menschen in unserem
Landkreis nutzt bereits das Medium Internet,
viele bevorzugen aber doch noch „Papier in den
Händen“, um sich mit Informationen zu versor-
gen. Diese Broschüre soll dem Leser, sei es der
ältere Mensch selbst, der Angehörige oder auch
der Mitarbeiter eines Beratungsdienstes, hel-
fen, sich im „Dschungel“ der Leistungsanbieter,
Beratungsdienste und Behördenvertreter zu-
rechtzufinden, damit es ihm nicht ergeht wie
dem berühmten „Buchbinder Wanninger“, der
von einem zum anderen weitergeschickt wird.

Warum ist das Thema „Ältersein“
in Ihrem Landkreis so wichtig?

Mein Landkreis ist ebenso wie die kreisangehö-
rigen Gemeinden, Märkte und Städte verant-
wortlich für die Daseinsfürsorge für seine Bür-
ger.

Dank unserer hervorragenden medizinischen
Versorgung und der guten Lebensbedingungen
in der Mitte Bayerns erfreuen sich unsere Bür-
ger eines immer längeren und über viele Jahre
gesünderen Lebens. Gerade wir „Jüngeren“, die
jetzt politisch Verantwortung tragen, sollten
dies als unsere Pflicht sehen, den Menschen, die
nach der schweren Zeit des Zweiten Weltkriegs
unsere moderne Gesellschaft maßgeblich mit

aufgebaut haben, ein Lebens-
umfeld zu ermöglichen, das
sie nach ihren eigenen Vor-
stellungen und Interessen ge-
stalten können. Die Diskussion
um die demografische Ent-
wicklung halte ich für völlig
verzerrt. Dass sich die Alters-
verteilung in unserer Gesell-
schaft verschiebt, liegt nicht
an der „Gott sei Dank“ steigenden Zahl älterer
Menschen, sondern an der zu geringen Zahl
Neugeborener in unserem Gemeinwesen.

Was tun Sie speziell für Senioren?

Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen gehen
wir seit Jahren sehr aktiv daran, die Lebenssitua-
tion unserer älteren Bürger zu verbessern. Ge-
meinsam mit dem VdK Bayern hat der Landkreis
in den 90er Jahren das Geriatriezentrum in Neu-
burg geplant und realisiert. Viele Tausende Bür-
ger konnten hier nach einer akuten Erkrankung
erfolgreich rehabilitiert werden.

Anfang des letzten Jahrzehnts haben wir ein
Modellvorhaben zur Wohnraumanpassung im
Rahmen eines Bundesprogramms sehr erfolg-
reich umgesetzt. Leider ist es damals nicht gelun-
gen, dieses Modell in den Regelbetrieb zu über-
führen. Seit 2008 fördert der Landkreis innova-
tive Ansätze in der Versorgung älterer und pfle-
gebedürftiger Menschen, um neben den eta-
blierten Hilfesystemen neuartige Ansätze zu
erproben. Gleichzeitig habe ich nach meinem
Amtseintritt dem Thema Senioren ein eigenes
Sachgebiet zugeordnet, um die inhaltliche
Arbeit in diesem Bereich zu bündeln.

Ein Ergebnis unserer aktuellen Bemühungen ist
die Errichtung des ersten Pflegestützpunktes in
Oberbayern, in dem Mitarbeiter unseres Land-
kreises gemeinsam mit Mitarbeitern der gesetz-
lichen Kranken- und Pflegekassen umfassend
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zu den Themen der Pflege und den Hilfen im
Alter informieren und beraten werden.

Außerdem wird der Kreistag in diesem Sommer
sein Seniorenpolitisches Gesamtkonzept verab-
schieden, in dem er die wichtigsten Handlungs-
felder aufarbeitet, Ziele definiert und Maßnah-
men aufzeigt, wie diese umgesetzt werden kön-
nen.

Was mögen Sie persönlich am Landkreis
Neuburg-Schrobenhausen und warum leben
Sie gerne im Landkreis?

Ich bin in der Mitte des Landkreises geboren, er
ist für mich somit echte „Heimat“. 

Ich schätze einerseits die Bodenständigkeit unse-
rer Menschen, auf der anderen Seite aber auch

die Innovationskraft, die mir bei meinen Begeg-
nungen mit unseren Bürgern, Handwerkern und
Unternehmern immer wieder entgegenschlägt.
Unser Landkreis beherbergt zwischen den Flüs-
sen Donau und Paar eine der reizvollsten Land-
schaften Bayerns. Eingebettet zwischen den
Hügellandschaften des auslaufenden Juras mit
der ehemaligen kurfürstlichen Residenzstadt
Neuburg an der Donau und den Spargelfeldern
rund um die Spargel- und Künstlerstadt Schro-
benhausen liegt das Donaumoos, das größte
Niedermoor in Süddeutschland mit einzigartigen
Kultur- und Naturschätzen.

Diese Mischung aus kulturellen Sehenswürdig-
keiten und landschaftlichen Reizen lädt zum
Verweilen ein. Ein Besuch des Landkreises, ge-
rade auch mit dem Fahrrad auf dem gut aus-
gebauten Radwegenetz, ist Jedermann zu emp-
fehlen.
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Medizinisches Versorgungszentrum
Dr. Klimek

Adolf-Kolping-Str. 51 1/2 · 86633 Neuburg/Donau
Tel.: 0 84 31 / 537 100 · Fax: 0 84 31 / 537 1050
E-Mail: dr.waldemar-klimek@t-online.de

• Ärztliche Leitung
Dr. med. Waldemar Klimek
Facharzt für Innere Medizin – Kardiologie

• Dr. med. Micaela Hess
Fachärztin für Allgemeinmedizin

• Dr. med. Dipl. Chem. Ivar Hess
Facharzt für Allgemeinmedizin

• Iwona Koziol 
Fachärztin für Allgemeinmedizin

Sprechzeiten:
Mo.: 07:30 bis 12:30 Uhr sowie 14:00 bis l8:00 Uhr
Di.: 07:30 bis 12:30 Uhr sowie 14:00 bis l8:00 Uhr 
Mi.: 07:30 bis 13:00 Uhr 
Do.: 07:30 bis 12:30 Uhr sowie 14:00 bis l8:00 Uhr 
Fr.: 07:30 bis 15:00 Uhr
und nach Vereinbarung

• Dr. med. Bernhard Meisner
Facharzt für Arbeitsmedizin 
Tel.: 0 84 3l / 53 62 66

Sprechzeiten:
nach Vereinbarung

• Dr. med. Thomas Noppeney,
Dr. med. Markus Winkler
FÄ für Chirurgie, Gefäßchirurgie, Phlebologie 
Tel.: 0 84 31 / 53 71 00 

Filiale:
Gefäßmedizinisches Versorgungszentrum,
Obere Turnstraße
Obere Turnstraße 8-10, 90429 Nürnberg 

Sprechzeiten:
Di.: 08:00 bis l8:00 Uhr 
und nach Vereinbarung
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St. Augustin
Alten- und Pflegeheim
der Barmherzigen Brüder

• Vollstationäre Pflege
• Kurzzeitpflege
• Tagespflege

Franziskanerstr. B 217
86633 Neuburg an der Donau
Telefon: 08431 6498 – 0
Telefax: 08431 41841
E-Mail: verwaltung@barmherzige-neuburg.de
Internet: www.barmherzige-neuburg.de

mailto:verwaltung@barmherzige-neuburg.de
http://www.barmherzige-neuburg.de
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Bezahlbarer Zahnersatz

Das DENTAL-STUDIO-HARTHA jetzt auch in

Neuburg, Am Schwalbanger mit hervorragender Qualität zu vernünftigen Preisen

Traditionelles Handwerk und neueste Technologie
durch eine Mischung aus traditionellem Handwerk, Investition in neueste Technologien

wie modernste CAD/CAM-Technologie und regelmäßig geschultes, hochqualifiziertes

und motiviertes Personal sind Garant für höchste Präzision und bezahlbare Preise.

Am Schwalbanger 1 · 86633 Neuburg · Telefon 0 84 31 / 6 46 78 35

E-Mail: dental-studio-hartha@t-online.de

ZAHNTECHNIK DENTAL-STUDIO-HARTHA GMBH
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Branche Seite
Alten- und Pflegeheim 44
Alterszahnheilkunde 9
Ambulanter Pflegedienst 41
Apotheke 14
Ärzte 51
AWO 46
Bäder 16
Bauträger 31
Bayerisches Rotes Kreuz U3
Behindertenbetreuung 47
Belegarzt 51

Branche Seite
Beratung 25
Bestattungen 11, 59
Caritas 10
Dentallabor 8
Essen auf Rädern 37
Fahrdienst U3
Freibad 16
Fußboden 29
Hallenbad 16
Hauswirtschaft 37
Hilfe und Unterstützung 10

Liebe Leserinnen, liebe Leser!
Hier finden Sie eine wertvolle Einkaufshilfe, einen Querschnitt leistungsfähiger Betriebe aus
Handel, Gewerbe und Dienstleistern, alphabetisch geordnet. Alle diese Betriebe haben die kosten-
lose Verteilung dieser Broschüre ermöglicht. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter
www.alles-deutschland.de.

Wir erledigen für Sie schnell – zuverlässig – günstig – sozial:

Wohnungsräumungen Gartenarbeiten
Renovierungsarbeiten Reinigungsarbeiten

Umzüge Möbeltransporte
Hausmeisterdienste Sperr- und Restmüllentsorgung

Gebrauchtwarenläden Kuvertierarbeiten

Sie finden uns in:

Caritas Neuburg Caritas Schrobenhausen
Hesselloher Str. 1, 86633 Neuburg-Ried Bartengasse 3, 86529 Schrobenhausen

Tel.: 0 84 31 / 6 49 79 44 Tel.: 0 82 52 / 90 70 80
info@caritas-neuburg.de info@caritas-schrobenhausen.de
www.caritas-neuburg.de www.caritas-schrobenhausen.de

Wir erledigen für Sie fast alles! 
Fragen Sie uns!

http://www.alles-deutschland.de
mailto:info@caritas-neuburg.de
mailto:info@caritas-schrobenhausen.de
http://www.caritas-neuburg.de
http://www.caritas-schrobenhausen.de
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U = Umschlagseite

Alle Formalitäten werden im 
Trauerfall von uns erledigt.
Erd- und Feuerbestattungen. 
Alles in einer Hand. 
Überführungen, auch auswärts.
Bestattungsvorsorge zu Lebzeiten.

Telefon 08252/7300
86529 Schrobenhausen · Rainerau 4
Beim neuen Friedhof



1. Aktiv im Alter – soziales Engagement

12

Viele Menschen, die sich im Ruhestand oder in
Rente befinden, suchen nach Möglichkeiten,
ihre in vielen Jahren erworbenen beruflichen
und lebenspraktischen Fähigkeiten einzubrin-
gen.
Sie nehmen durch ihr Engagement weiter teil
am gesellschaftlichen Leben und können Kon-
takte zu anderen Menschen knüpfen und pfle-
gen und das eigene Leben weiterhin „sinner-
füllt“ gestalten.

Neben einem Engagement in den kirchlichen
Gemeinden, den vielen Vereinen, den Wohl-
fahrtsverbänden und Selbsthilfegruppen besteht
die Möglichkeit, sich zu engagieren bei:

1.1. Seniorenbeiräte / Seniorenreferenten 
– Teilhabe am politischen Leben

Die Bürgerinnen und Bürger unseres Landkrei-
ses werden nicht nur älter, sie leben auch im
Ruhestand viele Jahre gesund und aktiv in der
Mitte der Gesellschaft. Ihr Anteil an der Ge-
samtbevölkerung wird in den nächsten Jahren
deutlich ansteigen.

Innerhalb der Gesellschaft hat sich auch immer
mehr ein Bewusstseinswandel vollzogen. Die
heutige und vor allem die künftigen Generatio-
nen der Seniorinnen und Senioren werden nicht

mehr damit zufrieden sein, dass die Gesellschaft
sie umsorgt und im Rahmen der „Fürsorge“ Ent-
scheidungen für sie trifft, sondern möchten aktiv
in Entscheidungsprozesse mit einbezogen wer-
den, die ihr Leben in all seinen Facetten betref-
fen. Somit wünschen und fordern Senioren vie-
lerorts bereits heute, aktiv im politischen Bereich
an den Entscheidungen beteiligt zu werden.
Diese Beteiligung ist angesichts des Anteils der
Senioren an der gesamten Wählerschaft auf
allen politischen Ebenen sinnvoll und notwen-
dig, um den Auftrag der Politik, Interessen-
vertreter aller gesellschaftlichen Gruppen zu
sein, auch adäquat umsetzen zu können.

Die Form der Interessenvertretung orientiert
sich an den örtlichen Gegebenheiten, den Ziel-
setzungen und Möglichkeiten.
Die vorrangige Aufgabe der Seniorenvertretun-
gen in kommunalpolitischer Hinsicht ist es, als
Ansprechpartner für die Senioren und als Binde-
glied hin zur Verwaltung und politischen Ent-
scheidungsebene der jeweiligen Kommune zu
wirken. 

Die Interessenvertretung kann über Seniorenbe-
auftragte, Seniorenreferenten oder Senioren-
beiräte erfolgen. In der Praxis werden diese
Seniorenvertretungen häufig mit einer beraten-
den Funktion und einem Vorschlagsrecht in den
politischen Gremien der jeweiligen Kommune
ausgestattet.

Über ihre kommunalpolitische Aufgabe hinaus
sind Seniorenvertretungen oft auch noch in
anderen Bereichen wie z.B. Freizeitaktivitäten
für Senioren aktiv, was als Ergänzung, aber nicht
als Hauptaufgabe der Seniorenvertretungen im
eigentlichen Sinne anzusehen ist.

Gemeinde Berg im Gau
Ansprechpartner Herr Josef Märkl
Langenmosener Straße 3, 86562 Berg im Gau
Telefon: 08433 1234
E-Mail: T.J.MAERKL@t-online.de

Räume für Familienfeiern, Tagungen, Konferenzen
Bayerische Küche · Biergarten · Großer Parkplatz

Sich einfach wohlfühlen
Eybstraße B 239 · 86633 Neuburg an der Donau

Telefon: 08431/67340 · Fax: 08431/673444
E-Mail: rezeption@kieferlbraeu.de

www.kieferlbraeu.de

KIEFERLBRÄU
Hotel • Gasthof • Restaurant

Gemeinde Berg im Gau
Ansprechpartner Herr Josef Märkl
Langenmosener Straße 3, 86562 Berg im Gau
Telefon: 08433 1234
E-Mail: seppmaerkl@t-online.de

mailto:T.J.MAERKL@t-online.de
mailto:rezeption@kieferlbraeu.de
http://www.kieferlbraeu.de


13

Gemeinde Brunnen
Ansprechpartner Herr Ludwig Berger
Ingolstädter Straße 21, 86564 Brunnen
Telefon: 08454 3787
E-Mail: der-zwiderne-wurzelsepp@web.de

Markt Burgheim
Ansprechpartner Herr Dr. Sebastian Zitzmann
Eschlinger Straße 8a, 86666 Burgheim
Telefon: 08432 8081

Gemeinde Ehekirchen
Ansprechpartnerin Frau Ursula Schimmel
Pöttmeser Straße 5, 86676 Ehekirchen
Telefon: 08253 7244

Gemeinde Karlshuld
Ansprechpartnerin Frau Renate Busch
Karl-Theodor-Straße 17, 86668 Karlshuld
Telefon: 08454 466
E-Mail: gemeindeverwaltung@karlshuld.de

Gemeinde Oberhausen
Ansprechpartnerin Frau Mini Forster-Hüttlinger
Eichelgrund 25, 86697 Oberhausen
Telefon: 08431 6406719
E-Mail:
seniorenbuero@wohnanlage-oberhausen.de

Markt Rennertshofen
Ansprechpartner Herr Heinrich Müller
Rosenstraße 38, 86643 Rennertshofen
Telefon: 08434 1318

Gemeinde Rohrenfels
Ansprechpartnerin Frau Ingrid Link
Hauptstraße 43, 86701 Rohrenfels
Telefon: 08431 40202

Stadt Neuburg
Seniorenbeirat
Karlsplatz A 12, 86633 Neuburg a.d. Donau
Ansprechpartnerin bei der Stadtverwaltung
Frau Strixner
Telefon: 08431 55214
E-Mail: Wicher-Neuburg@t-online.de
Internet:
www.neuburg-donau.de/Seniorenbeirat

Stadt Neuburg
Ansprechpartnerin Frau Eva Lanig,
Sozialreferentin
Fischergasse 232, 86633 Neuburg a.d. Donau
Telefon: 08431 41756
E-Mail: eva.lanig@freenet.de

Stadt Schrobenhausen
Seniorenbeirat
Ansprechpartner Herr Otto Fauth
Olmützer Straße 8, 86529 Schrobenhausen
Telefon: 08252 2457

Stadt Schrobenhausen
Ansprechpartner Herr Christian Spreitzer, 
Referent für Familien und Senioren
Ernst-Herb-Straße 5, 86529 Schrobenhausen
Telefon: 08252 7419
E-Mail: spreitzer@prosob.de

1.2. Möglichkeiten sozialen Engagements

Aktiv sein im Alter bedeutet für viele Menschen
auch, sich sinnvoll zu engagieren und auch eine
Aufgabe zu übernehmen, die mit Verantwor-
tung verbunden ist. Auch im Bereich der sozia-
len Arbeit für die Mitbürger gibt es die Möglich-
keit für Senioren, sich aktiv mit all ihren Lebens-
erfahrungen einzubringen.
Einige Bereiche werden nun beispielhaft darge-
stellt:

Der Seniorenbeirat der Stadt Neuburg auf einer Reise
nach Berlin! Quelle: Seniorenbeirat Neuburg

mailto:der-zwiderne-wurzelsepp@web.de
mailto:gemeindeverwaltung@karlshuld.de
mailto:seniorenbuero@wohnanlage-oberhausen.de
mailto:Wicher-Neuburg@t-online.de
http://www.neuburg-donau.de/Seniorenbeirat
mailto:eva.lanig@freenet.de
mailto:spreitzer@prosob.de
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1.2.1. Demenzhelfer

Demenzhelfer unterstützen Familien bei der Be-
treuung und Versorgung von Angehörigen, die
an einer dementiellen Erkrankung leiden. Sie
kümmern sich stundenweise um den betroffe-
nen Menschen, damit Angehörige auch einmal
Zeit finden, sich anderen Aufgaben zu widmen
oder betreuen Demenzkranke in sog. Betreu-
ungsgruppen.

Demenzhelfer werden für diese Aufgabe beson-
ders geschult und erhalten für ihre Leistung
auch eine gewisse Aufwandsentschädigung.

Bei Interesse wenden Sie sich an:

Caritasverband Neuburg-Schrobenhausen
Spitalplatz C 193, 86633 Neuburg a.d. Donau
Frau Gabriele Wimmer,
Frau Marianne Schmid-Frank
Telefon: 08431 6488-540
Fax: 08431 6488-100
E-Mail: gabriele.wimmer@caritas-neuburg.de
Internet: www.caritas-neuburg.de

1.2.2. Hospizhelfer

Menschen in den letzten Stunden des Lebens zu
begleiten, ihnen Trost zu spenden und mit den

Angehörigen Trauerarbeit zu leisten sind einige
Aufgaben, die ehrenamtliche Hospizhelfer über-
nehmen.

Falls Sie sich für diese Aufgabe interessieren,
finden Sie hier Ansprechpartner:

Neuburger Hospizverein e.V.
Frau Johanna Scheuermeyer (1. Vorsitzende)
Schießhausstraße 181,
86633 Neuburg a.d. Donau
Telefon: 08431 4364061
Mobil (jederzeit): 0175 8347974
E-Mail: hospiz-neuburg@online.de
Internet: www.neuburger-hospizverein.de

Hospizgruppe Schrobenhausen
Johannes-Brahms-Straße 11,
86529 Schrobenhausen
Telefon: 08252 6261

1.2.3. Rechtlicher Betreuer

Hier übernehmen engagierte Bürger die recht-
liche Verantwortung für einen Menschen, der
sich auf Grund von Krankheit, Alter oder Behin-
derung nicht mehr selbst vertreten kann.

Neben dem persönlichen Umgang mit dem
Betroffenen ist Organisationstalent erforder-
lich.

Falls wir Ihr Interesse an dieser Aufgabe geweckt
haben, erhalten Sie ausführliche Informationen
bei:

Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen
Sachgebiet Senioren und Betreuung
Bahnhofstraße 107, 86633 Neuburg a.d. Donau
Herr Christian Kutz
Telefon: 08431 580364
Fax: 08431 580363
E-Mail: christian.kutz@lra-nd-sob.de
Internet: www.neuburg-schrobenhausen.de

mailto:gabriele.wimmer@caritas-neuburg.de
http://www.caritas-neuburg.de
mailto:hospiz-neuburg@online.de
http://www.neuburger-hospizverein.de
mailto:christian.kutz@lra-nd-sob.de
http://www.neuburg-schrobenhausen.de
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Organisationsteam der Nachbarschaftshilfe aller
beteiligter Gemeinden Quelle: Caritasverband Frau Knöferl

Caritasverband Neuburg-Schrobenhausen
Betreuungsverein
Bgm.-Stocker-Ring 15, 86529 Schrobenhausen
Frau Gertrud Schmid
Telefon: 08252 8871-11
Fax: 08252 8871-17
E-Mail: gertrud.schmid@caritas-neuburg.de

Amtsgericht Neuburg, Betreuungsgericht
Ottheinrichplatz 1, 86633 Neuburg a.d. Donau
Telefon: 08431 5880
Fax: 08431 588255

In jährlichem Turnus finden Qualifizierungskur-
se für Personen statt, die Interesse an dieser
Aufgabe haben. An neun Kursabenden werden
verschiedene Themen behandelt, damit die Teil-
nehmer für dieses anspruchsvolle Ehrenamt
gewappnet sind.

1.2.4. Seniorenbesuchsdienst

Meist werden Seniorenbesuchsdienste über
kirchliche Gemeinden organisiert. Besuche si-
chern für Menschen, die vielleicht ihre Woh-
nung nicht mehr verlassen können, den Kontakt
zu anderen Menschen und ermöglichen ihnen
Gespräche und ein paar schöne Stunden.
Fragen Sie bei Interesse einfach bei Ihrer Kir-
chengemeinde nach.

1.2.5. Ehrenamtliches Engagement
in Bereichen der Wohlfahrtspflege

Wohlfahrtsverbände bieten oft Möglichkeiten
für Seniorinnen und Senioren, sich ehrenamtlich
in sozialen Aufgaben zu engagieren. Die jewei-
ligen Telefonnummern und Adressen finden Sie
unter Kapitel 3.2.
Beispielhaft bietet der Kreisverband des Bayeri-
schen Roten Kreuzes Möglichkeiten, sich ehren-
amtlich in den Bereichen „Blutspenden, Rotkreuz-
läden, Kreisauskunftsbüro, Glückshafen und
Begleitung von Seniorenreisen“ zu engagieren.

1.2.6. Wir füreinander! –
Nachbarschaftshilfe im Landkreis

Mit der Nachbarschaftshilfe „Wir füreinander“
wird ein soziales Netz- und Hilfswerk geschaf-
fen, in dem sich Bürger gegenseitig helfen und
unterstützen, weil natürlich gewachsene Fami-
lien- und Nachbarschaftsstrukturen nicht immer
durchgängig vorhanden sind.
Die Nachbarschaftshilfe unterstützt, berät, koor-
diniert und informiert unentgeltlich. Für Perso-
nen, die manche Arbeiten des Alltags nicht mehr
selbst meistern können, werden Hilfen organi-
siert. In folgenden Gemeinden und Städten wer-
den derzeit Gruppen für die Nachbarschaftshil-
fen aufgebaut: Aresing, Burgheim, Ehekirchen,
Karlshuld, Karlskron, Königsmoos, Oberhausen,
Rennertshofen, Schrobenhausen, Weichering,
Neuburg a.d. Donau

Das Gesamtprojekt für alle beteiligten Kommu-
nen wird begleitet vom Caritasverband Neu-
burg-Schrobenhausen
Kontaktadresse:

Caritasverband Neuburg-Schrobenhausen
Frau Johanna Knöferl
Spitalplatz C 193, 86633 Neuburg a.d. Donau
Telefon: 08431 6488230
Fax: 08431 6488100
E-Mail: johanna.knoeferl@caritas-neuburg.de

mailto:gertrud.schmid@caritas-neuburg.de
mailto:johanna.knoeferl@caritas-neuburg.de
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Nach Beendigung des aktiven Berufslebens, nach
dem Erwachsenwerden der Kinder genießen
viele unserer Senioren ihre freie Zeit. Manchmal
fällt es aber auch schwer, die viele freie Zeit zu
gestalten, besonders dann, wenn die Kinder aus
dem Haus sind und bisherige Kontakte einschla-
fen.

Die nachfolgenden Angebote sollen Ihnen Mög-
lichkeiten aufzeigen, wie Sie Ihre Zeit gestalten
können:

2.1. Bildungsangebote für Senioren

Auch hier bestehen für Bürgerinnen und Bürger
des Landkreises diverse Möglichkeiten, Er-
wachsenenbildungsangebote in Anspruch zu
nehmen. Die Volkshochschulen, aber auch das
katholische Kreisbildungswerk und andere Trä-
ger der Erwachsenenbildung bieten vielfältige
Möglichkeiten, an Bildungsangeboten zu parti-
zipieren. Über die Katholische Universität Eich-
stätt besteht sogar die Möglichkeit, als Gasthö-
rer Lehrveranstaltungen zu besuchen und sich so
nach den eigenen Bedürfnissen gezielt Angebo-
te auszusuchen.

In den Städten stehen Bibliotheken zur Verfü-
gung, in vielen Gemeinden gemeindliche oder
kirchliche Büchereien.

Ein zentraler Aspekt heutigen Wissenstransfers
ist der Bereich der Informationstechnologie. Hier
gibt es bereits Bildungsangebote für Senioren –
insbesondere von den Volkshochschulen. 

2.1.1.Volkshochschulen

Volkshochschule Neuburg e.V.
Franziskanerstraße B 200,
86633 Neuburg a.d. Donau
Telefon: 08431 9119
Fax: 08431 7928
E-Mail: vhsneuburg@gmx.de
Internet: www.neusob.de/vhs.neuburg

Volkshochschule Schrobenhausen e.V.
Lenbachstraße 22, 86529 Schrobenhausen
Telefon: 08252 89400
E-Mail: info@vhs-sob.de
Internet: www.vhs-sob.de

Besuch auf dem Neuburger Volksfest Quelle: Winfried Rein

mailto:vhsneuburg@gmx.de
http://www.neusob.de/vhs.neuburg
mailto:info@vhs-sob.de
http://www.vhs-sob.de
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2.1.2.	Studienmöglichkeiten

Besonders beliebt bei Senioren, aber auch bei 
Berufstätigen oder Wiedereinsteigern sind 
Angebote zur individuellen Wissensvertiefung 
ohne Prüfungsstress und Leis tungsdruck. Gast-
hörern stehen prinzipiell alle Lehrveranstal-
tungen offen.

Katholische	Universität	Eichstätt-Ingolstadt
Ostenstraße 26, 85072 Eichstätt
Telefon: 08421 93-0
E-Mail: info@ku-eichstaett.de
Internet: www.ku-eichstaett.de

2.1.3.	Katholisches	Kreisbildungswerk

Im Tal 9, 86529 Schrobenhausen
Telefon: 08252 3840

2.1.4.	Bibliotheken

In den Bibliotheken finden Sie auch moderne 
Medien wie CD-ROMs, Hörbücher, Videos, CDs 
und DVDs. Speziell für sehbehinderte Bürger 
steht Literatur in Großdruck zur Verfügung.

Stadtbücherei	Neuburg
Bücherturm am Seter Platz, 
86633 Neuburg a.d. Donau
Telefon: 08431 642392
Filiale Ostend, Berliner Straße 31,
86633 Neuburg a.d. Donau
Telefon: 08431 1526
E-Mail: buecherei@neuburg-donau.de

Stadtbücherei	Schrobenhausen
Georg-Leinfelder-Straße 16,
86529 Schrobenhausen
Telefon: 08252 5170

Gemeindliche	 oder	 kirchliche	 Büchereien	 ste-
hen	 in	vielen	Gemeinden	des	 Landkreises	 zur	
Verfügung.	Fragen	Sie	einfach	in	der	Gemein-
deverwaltung	nach.

Staatliche	Bibliothek	Neuburg
Karlsplatz A 17 
86633 Neuburg a.d. Donau
Tel.-Nr. 08431 9106
E-Mail: stabi@neusob.de
Internet: www.sbnd.de

2.2.	 Begegnungsmöglichkeiten
	 für	Senioren

Für viele alleinstehende ältere Menschen ist 
es schwierig geworden, ihre Freizeit selbst zu 
gestalten und zu planen.

Aus diesem Grund haben sich verschiedenste 
Organisationen darum bemüht, Begegnungs-
möglichkeiten für Senioren zu schaffen und als 
kontinuierliches Angebot bereit zu halten:

2.2.1.	Seniorenclubs

Meist werden von den Wohlfahrtsverbänden 
Seniorenclubs angeboten.

Fragen Sie gezielt nach, eventuell auch in Ihrer 
Gemeindeverwaltung.

mailto:info@ku-eichstaett.de
http://www.ku-eichstaett.de
mailto:buecherei@neuburg-donau.de


2.2.2.Seniorennachmittage

Fast alle christlichen Pfarrgemeinden im Land-
kreis, aber auch Vereine, Verbände oder die
Gemeinden bieten regelmäßige Seniorennach-
mittage mit unterschiedlicher Gestaltung. Wen-
den Sie sich bitte einfach an das Pfarrbüro in
Ihrer Nähe oder fragen Sie in Ihrer Gemeindever-
waltung nach.

2.3. Sportangebote für Senioren

Sich sportlich zu betätigen hält fit. Gerade auch
im Alter kann eine sportliche Betätigung dazu
beitragen, ein erfülltes Leben zu führen und
seine gesundheitliche Situation nachhaltig zu
verbessern bzw. eine gute körperliche Verfas-
sung zu erhalten. Im Bereich des Seniorensports
sind neben den klassischen Sportvereinen auch
Schützenvereine, Volkshochschulen, professio-
nelle Anbieter wie Fitnessstudios, aber auch
Anbieter ehrenamtlicher Seniorenarbeit tätig.

2.3.1.Bäder und Saunen

Neuburg:
Parkbad
Hallenbad mit Außenbereich und Sauna
Ludwig-Thoma-Platz 1,
86633 Neuburg a.d. Donau
Telefon: 08431 61980
Fax: 08431 619817
E-Mail: parkbad@stadtwerke-neuburg.de

Freibad „Am Brandl“
beheiztes Freibad
Am Brandl, 86633 Neuburg a.d. Donau
Telefon: 08431 61980
Fax: 08431 619817
E-Mail: parkbad@stadtwerke-neuburg.de

Schrobenhausen:
Kreishallenbad
Hallenbad mit Sauna
Georg-Leinfelder-Straße 13b,
86529 Schrobenhausen
Telefon: 08252 1430

Freibad
Freibad mit Sportmöglichkeiten
Thaddäus-Siber-Straße 3,
86529 Schrobenhausen
Telefon: 08252 83638

Oberhausen:
Waldbad Oberhausen
Freibad
Nur für Vereinsmitglieder

2.3.2.Seniorengymnastik

Sportvereine, Wohlfahrtsverbände, Volkshoch-
schulen und kirchliche Gemeinden halten viel-
fältige Angebote vor.

Fragen Sie bei den Organisationen einfach nach.

2. Freizeitangebote für Senioren
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Gastspiel des Seniorentheater „Tempo 100“ in Neuburg
Quelle: Seniorentheater „Tempo 100“

„Junggebliebene Schützen“ Quelle: Winfried Rein

mailto:parkbad@stadtwerke-neuburg.de
mailto:parkbad@stadtwerke-neuburg.de
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2.3.3.Seniorentanz

Seniorentanzveranstaltungen werden von vielen
Gaststätten angeboten. Bitte entnehmen Sie die
entsprechenden Angebote der Tagespresse oder
erkundigen Sie sich in Gaststätten, die über ent-
sprechende Räumlichkeiten für Tanzveranstal-
tungen verfügen.

Auch Tanzclubs und Vereine bieten u. U. entspre-
chende Angebote.

2.3.4.Seniorensport

Vielfältigste Sportmöglichkeiten bieten sich für
unsere Senioren. Bevor Sie jedoch neu mit sport-
lichen Aktivitäten beginnen, sollten Sie Ihren
Arzt befragen, worauf Sie hinsichtlich Ihrer Ge-
sundheit achten sollten.
Die Angebote reichen von Eisstockschießen bis
Wassergymnastik.

Fragen Sie bei Bedarf einfach bei den Vereinen
in Ihrer Umgebung nach!

2.4. Reisen für Senioren

Reisen ist für viele ältere Menschen im Landkreis
eine der schönsten Beschäftigungen. Die Touris-
tikbranche bietet neben dem allgemeinen
Reiseangebot spezielle Reisearrangements für
ältere Menschen.

Erkundigen Sie sich einfach in Ihrem Reisebüro.

Selbst wenn ältere Menschen auf Unterstützung
und Betreuung während einer Reise angewiesen
sind, brauchen sie auf den Urlaub nicht zu ver-
zichten, sondern können im Landkreis auf spe-
zielle Angebote zurückgreifen:

Für Sie stehen spezielle Angebote zur Verfü-
gung.

BRK Kreisverband Neuburg-Schrobenhausen:
Betreutes Reisen
Karl-Konrad-Straße 3,
86633 Neuburg a.d. Donau
Telefon: 08431 6799-0
Fax: 08431 48840
E-Mail: info@kvneuburg.brk.de
Internet: www.brk-neuburg.de oder
www.brk-schrobenhausen.de

Das Reiseangebot ist speziell für ältere und
behinderte Menschen ausgestaltet.

VdK Reisedienst
Schellingstraße 31, 80799 München
Telefon: 089 286031
Internet: www.vdk-reisedienst.de

Der VdK Kreisverband bietet in Zusammenarbeit
mit dem Reisedienst verschiedenste Gruppenrei-
sen an. Diese Programme sind auf die Bedürfnis-
se und Ansprüche von Senioren und Menschen
mit Behinderungen zugeschnitten.

2.5. Kulturelle Angebote

Viele Seniorinnen und Senioren nehmen aktiv
am kulturellen Leben im Landkreis teil. Hierbei
sind zwei Aspekte zu unterscheiden:

Senioren als Kulturschaffende:
Jedem einzelnen Senioren steht die Möglich-
keit offen, selbst aktiv zu werden und sich
kulturschaffend zu betätigen. Impulse hierfür
erhalten Sie von Vereinen, Kunstkreisen, aber
auch über die Volkshochschulen, die Kurse im
kreativen Bereich etc. anbieten. 

Senioren als Kulturkonsumenten:
Viele kulturelle Angebote wie Theaterauffüh-
rungen, musikalische Darbietungen, Literaturle-
sungen, Museen etc. werden zu einem großen
Anteil von Seniorinnen und Senioren genutzt.

mailto:info@kvneuburg.brk.de
http://www.brk-neuburg.de
http://www.brk-schrobenhausen.de
http://www.vdk-reisedienst.de
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2.5.1.Museen

Stadt Neuburg:

Stadtmuseum
Amalienstraße A 19, 86633 Neuburg a.d. Donau
Telefon: 08431 49334
E-Mail: info@stadtmuseum-neuburg.de
Internet: www.stadtmuseum-neuburg.de

Staatliches Museum im Schloss
Residenzstraße 2, 86633 Neuburg a.d. Donau
Telefon: 08431 6443-33

Bayerische Staatsgalerie
„Flämische Barockmalerei“ im Schloss
Residenzstraße 2, 86633 Neuburg a.d. Donau
Telefon: 08431 6443-33

Stadt Schrobenhausen:

Museum im Pflegschloss – 
Europ. Spargelmuseum und Lenbachmuseum
Am Hofgraben 3, 86529 Schrobenhausen
Telefon: 08252 909850

Handwerkermuseum im Zeiselmairhaus
Am Hofgraben 3, 86529 Schrobenhausen
Telefon: 08252 909850

Karlshuld:

Feilichtmuseum „Haus im Moos“
Kleinhohenrieder 108, 86668 Karlshuld
Telefon: 08454 95205
E-Mail: info@haus-im-moos.de
Internet: www.haus-im-moos.de

2.5.2.Theater

Stadttheater Neuburg
Amt für Kultur und Tourismus
Ott-Heinrich-Platz 67, 
86633 Neuburg a.d. Donau
Telefon: 08431 55231
Fax: 08431 55232
E-Mail: kultur@neuburg-donau.de

2.5.3.Sommerakademie für Bildende
Kunst, Musik, Alte Musik und Theater

Amt für Kultur und Tourismus
Residenzstraße A 66, 86633 Neuburg a.d. Donau
Telefon: 08431 55231
E-Mail: kultur@neuburg-donau.de

Die jährliche Veranstaltung wendet sich an
Musizierende und Kunstschaffende.

2.5.4.Birdland Jazz Club

Am Karlsplatz A 52, 86633 Neuburg a.d. Donau
Telefon: 08431 41233
E-Mail: mail@birdland.de
Internet: www.birdland.de

2.5.5.Seniorenkino

An jedem 3. Montag im Monat werden Filmklas-
siker präsentiert:

Kinopalast Neuburg
Längenmühlweg 57, 86633 Neuburg a.d. Donau
Telefon: 08431 644642
Internet: www.kinopalast-neuburg.de

mailto:info@stadtmuseum-neuburg.de
http://www.stadtmuseum-neuburg.de
mailto:info@haus-im-moos.de
http://www.haus-im-moos.de
mailto:kultur@neuburg-donau.de
mailto:kultur@neuburg-donau.de
mailto:mail@birdland.de
http://www.birdland.de
http://www.kinopalast-neuburg.de
mailto:info@help-line.de
http://www.help-line.de
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Zu den verschiedensten Themen und Fragen des
Alterns und des Lebens im Alter gibt es Bera-
tungsangebote.

Es ist natürlich nicht immer einfach, den richti-
gen Berater für seine eigenen Fragen zu finden. 

Wir möchten Ihnen daher auf den folgenden
Seiten die verschiedenen Möglichkeiten vorstel-
len. Wenn Sie trotzdem nicht genau wissen, an
wen Sie sich wenden sollen, fassen Sie einfach
den Mut, eine Stelle anzufragen.

In der Regel werden Sie dann an die für Ihr
Anliegen zuständige Stelle weiterverwiesen.

3.1. Städte, Märkte und Gemeinden

Ein Ansprechpartner für viele Bürger ist selbst-
verständlich auch die Stadt- oder Gemeindever-
waltung vor Ort:

Gemeinde Aresing
Frau Steinberger, Telefon: 08252 9104450
E-Mail: steinberger@aresing.de

Gemeinde Burgheim
Frau Hofgärtner und Herr Hackenberg
Telefon: 08432 941215
E-Mail: sozialamt@burgheim.de

Gemeinde Ehekirchen
Frau Müller, Telefon: 08435 94080
E-Mail: gemeinde@ehekirchen.de

Gemeinde Karlshuld
Frau Müller und Herr Müller
Telefon: 08454 949326
E-Mail: beatrix.mueller@karlshuld.de und
robert.mueller@karlshuld.de

Gemeinde Karlskron
Frau Schmidl, Telefon: 08450 93012
E-Mail: schmidl@karlskron.de

Gemeinde Königsmoos
Frau Hammer, Telefon: 08433 940911
E-Mail: Gemeinde@koenigsmoos.de

Gemeinde Oberhausen
Frau Huber, Telefon: 08431 679411
E-Mail: info@gemeinde-oberhausen.de

Stadt Schrobenhausen
Herr Irrenhauser-Kress, Telefon: 08252 9107295
Frau Sittek, Telefon: 08252 9107297
Frau Beck, Telefon: 08252 9107294

VG Schrobenhausen
Frau Schmidmeir, Telefon: 08252 895116
E-Mail: schmidmeir@vgem-sob.de

Stadt Neuburg
Seniorenbeirat: Frau Strixner
Telefon: 08431 55214
E-Mail: Monika.Strixner@neuburg-donau.de
Rentensachen: Frau Reile, Telefon: 08431 55324
E-Mail: Margit.Reile@neuburg-donau.de

VG Neuburg
Frau Scheller, Telefon: 08431 671920
E-Mail: scheller@vg-neuburg.de

Markt Rennertshofen
Bürgeramt
Telefon: 08434 940717 und 08434 940716
E-Mail: buergeramt@rennertshofen.de

Gemeinde Weichering
Frau Mack, Telefon: 08454 949711
E-Mail: gabriele.mack@weichering.de

VG Neuburg:
Gemeinden Rohrenfels und Bergheim

VG Schrobenhausen:
Berg i. Gau, Brunnen, Gachenbach, Langenmo-
sen und Waidhofen

mailto:steinberger@aresing.de
mailto:sozialamt@burgheim.de
mailto:gemeinde@ehekirchen.de
mailto:beatrix.mueller@karlshuld.de
mailto:robert.mueller@karlshuld.de
mailto:schmidl@karlskron.de
mailto:Gemeinde@koenigsmoos.de
mailto:info@gemeinde-oberhausen.de
mailto:schmidmeir@vgem-sob.de
mailto:Monika.Strixner@neuburg-donau.de
mailto:Margit.Reile@neuburg-donau.de
mailto:scheller@vg-neuburg.de
mailto:buergeramt@rennertshofen.de
mailto:gabriele.mack@weichering.de
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3.2. Seniorenberatung

3.2.1.Sozialberatung der 
Wohlfahrtsverbände

Die Ansprechpartner bei den Wohlfahrtsverbän-
den geben erste Hilfestellungen bei Problemen
in sozialen oder persönlichen schwierigen Situa-
tionen, unterstützen Sie bei sozialrechtlichen
Angelegenheiten und vermitteln Sie an andere,
spezialisierte Beratungsstellen.

3.2.2.Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen
– Sachgebiet Senioren und Betreuung

Der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen hat ein
Sachgebiet eingerichtet, das sich speziell mit
Themenkomplexen befasst, von denen überwie-
gend ältere Menschen betroffen sind.

Dazu gehören:
Vollzug des Betreuungsgesetzes
Vollzug des Pflege- und Wohnqualitätsgesetzes
(frühere Bezeichnung Heimgesetz)
Sozialplanung für den Bereich der Senioren im
Landkreis Neuburg-Schrobenhausen

Angeschlossen an das Sachgebiet ist seit dem
01.06.2011 der Pflegestützpunkt für den Land-
kreis Neuburg-Schrobenhausen.

Ansprechpartner: Herr Christian Kutz
Bahnhofstraße 107, 86633 Neuburg a.d. Donau
Telefon: 08431 580364, Fax: 08431 580363
E-Mail: christian.kutz@lra-nd-sob.de
Internet: www.neuburg-schrobenhausen.de

3.2.3.Mobile Familie e.V. 
Elder Care Betreuungsservice

Umfassende Beratung in allen Fragen der Unter-
stützung von hilfs- und pflegebedürftigen Men-

schen und Vermittlung von Betreuungslösun-
gen.

Ansprechpartnerin: Frau Felber-Seel
Moshammerstraße 1, 85049 Ingolstadt
Telefon: 0841 99398290, Fax: 0841 993982920
E-Mail: info@mobile-familie.de
Internet: www.mobile-familie.de
Sprechzeiten:
Montag bis Freitag 10.00 – 13.00 Uhr

3.3. Allgemeine Lebensberatung

Psychologische Beratungsstelle für
Ehe-, Familien- und Lebensfragen der
Diözese Augsburg
Alte Schulgasse 5, 86529 Schrobenhausen
Telefon: 08252 83102

3.4. Beratung bei seelischen Beschwerden

Beratung und Begleitung von erkrankten älte-
ren Menschen und deren Angehörige. Typische
Krankheitsbilder in diesem Zusammenhang sind
Demenzen u.a. vom Alzheimer Typ, Depressio-
nen und Ängste.

Sozialpsychiatrischer Dienst:

Caritasverband Neuburg-Schrobenhausen
Spitalplatz C 193, 86633 Neuburg a.d. Donau
Gerontopsychiatrischer Fachdienst:
Frau G. Wimmer, Frau M. Schmid-Frank
Telefon: 08431 6488-555, Fax: 08431 6488-100
E-Mail: gabriele.wimmer@caritas-neuburg.de
Internet: www.caritas-neuburg.de

Dienststelle Schrobenhausen
Bgm.-Stocker-Ring 15, 86529 Schrobenhausen
Frau Sigrid Specht
Telefon: 08252 8871-13, Fax: 08252 8871-17
E-Mail: sigrid.specht@caritas-neuburg.de

� Die genauen Kontaktdaten können Sie
dem Einleger entnehmen.

mailto:christian.kutz@lra-nd-sob.de
http://www.neuburg-schrobenhausen.de
mailto:info@mobile-familie.de
http://www.mobile-familie.de
mailto:gabriele.wimmer@caritas-neuburg.de
http://www.caritas-neuburg.de
mailto:sigrid.specht@caritas-neuburg.de
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3.5.	 Suchtberatung

Suchtberatungsstellen stehen nicht nur jungen 
suchtkranken Menschen zur Verfügung, sie sind 
auch Anlaufstellen für ältere Menschen, die z.B. 
in eine Medikamentenabhängigkeit geraten 
sind oder Alkoholprobleme haben.

Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstel-
le für Suchterkrankungen

Caritasverband	Neuburg-Schrobenhausen
Spitalplatz C 193, 86633 Neuburg a.d. Donau
Frau A. Mayr 
Telefon: 08431 6488-666, Fax: 08431 6488-100
E-Mail: angela.mayr@caritas-neuburg.de
Internet: www.caritas-neuburg.de

Dienststelle	Schrobenhausen
Bgm.-Stocker-Ring 15, 86529 Schrobenhausen
Frau S. Specht, Frau S. Weiss
Telefon: 08252 8871-12, Fax: 08252 8871-17
E-Mail: sabine.weiss@caritas-schrobenhausen.de

3.6.	 Schuldnerberatung

Ziel der Schuldnerberatung ist es, verschuldete 
Personen zu unterstützen. Es soll den Ratsu-
chenden geholfen werden, ihre Existenzgrund-
lage zu sichern und langfristig gesehen, eine 
Entschuldung zu erreichen.
Fachkräfte beraten die Ratsuchenden im finan-
ziellen und hauswirtschaftlichen Bereich, bei 
Verhandlungen mit Banken und Gläubigern, 
aber auch bei der Bewältigung persönlicher, 
familiärer und psychischer Probleme.

• Caritasverband	Neuburg-Schrobenhausen
Spitalplatz C 193, 86633 Neuburg a.d. Donau

In	Neuburg:
Frau Elke Oswald
Telefon: 08431 6488-333, Fax: 08431 6488-100
E-Mail: elke.oswald@caritas-neuburg.de
Internet: www.caritas-neuburg.de

In	Schrobenhausen:
Bgm.-Stocker-Ring 15, 86529 Schrobenhausen
Frau Veronika Rollnik
Telefon: 08252 8871-0, Fax: 08252 8871-17
E-Mail: veronika.rollnik@caritas-schrobenhau-
sen.de

•	Diakonisches	Werk	in	Neuburg:
Luitpoldstraße 65, 86633 Neuburg a.d. Donau
Frau Tina Heinz
Telefon: 08431 44661, Fax: 08431 60015
E-Mail: tina.heinz@dw-in.de

3.7.	 Rentenberatung

Die Rentenversicherung und eine ständig geän-
derte Rentengesetzgebung wird für die Bür-
ger immer undurchschaubarer. Antworten zu 
Fragen können direkt über die Rentenversiche-
rungsträger eingefordert werden.
Es werden aber auch Sprechtage vor Ort ange-
boten, die in der Regel in der Tagespresse ange-
kündigt werden. Wichtige Informationen und 
Broschüren erhalten Sie beim

Staatlichen	Versicherungsamt	im	
Landratsamt	Neuburg-Schrobenhausen
Platz der Deutschen Einheit 1,
86633 Neuburg a.d. Donau
Ansprechpartner: Herr Rosskopf, Zi. Nr. 128
Telefon: 08431 57262, Fax: 08431 57162
E-Mail: fritz.rosskopf@lra-nd-sob.de
Internet: www.neuburg-schrobenhausen.de

3.8.	 Rechtsberatung	und
	 Prozesskostenhilfe

Rechtsstreitigkeiten und der Gang zu den 
Gerichten sind für viele Bürger unangenehm. 
Die Beratung bei einem Rechtsanwalt scheuen 
viele wegen der damit verbundenen Kosten. Für 
Personen mit geringem Einkommen besteht die 
Möglichkeit der kostenfreien Rechtsberatung 
und Prozesskostenhilfe:

mailto:angela.mayr@caritas-neuburg.de
http://www.caritas-neuburg.de
mailto:sigrid.specht@caritas-neuburg.de
mailto:elke.oswald@caritas-neuburg.de
http://www.caritas-neuburg.de
mailto:michael.stichlmair@caritas-neuburg.de
mailto:tina.heinz@dw-in.de
mailto:fritz.rosskopf@lra-nd-sob.de
http://www.neuburg-schrobenhausen.de
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Amtsgericht Neuburg
Ott-Heinrich-Platz 1, 86633 Neuburg a.d. Donau
Telefon: 08431 588-0

3.9. Beratung zur Grundsicherung /
 Sozialhilfe

Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs-
minderung ist eine Leistung unserer sozialen 
Gemeinschaft, die den Lebensunterhalt älterer 
und dauerhaft erwerbsgeminderter Personen 
sicherstellen soll.

Als weitere Sozialhilfeleistungen kommen die 
Hilfe zur Gesundheit, die Eingliederungshilfe 
für behinderte Menschen, die Hilfe zur Pfle-
ge und die Hilfe in besonderen Lebenslagen in 
Be tracht.

Eine erste Beratung erhalten Sie bei Ihrer 
Gemeinde. Zuständig für die Gewährung der 
Leistungen auf örtlicher Ebene ist:

Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen
Sozialhilfeverwaltung
Platz der Deutschen Einheit 1, 
86633 Neuburg a.d. Donau
Leitung: Herr Fritz Roßkopf, Zi. Nr. 133
Telefon: 08431 57263
E-Mail: fritz.rosskopf@lra-nd.sob.de
Ansprechpartnerin: Frau Heidi Löchel, Zi. Nr. 128
Telefon: 08431 57266
E-Mail: heidi.loechel@lra-nd-sob.de
Internet: www.neuburg-schrobenhausen.de

3.10. Pflegestützpunkt – Beratung zur
 Pflege und zu Hilfen im Alter

Der Pflegestützpunkt Neuburg-Schrobenhausen 
bietet Beratung zu allen Fragen rund um das 
Thema Pflege und zu Hilfen im Alter
•  Aus einer Hand, kompetent, umfassend und 

neutral,

•  Eine freundliche, geschützte Beratungsatmo-
sphäre,

•  Für Menschen mit Pflegebedarf genauso wie 
für Angehörige,

•  Informationen zu den Angeboten im Land-
kreis,

•  Das Klären gesetzlicher Ansprüche, z.B. im 
Rahmen der Pflegeversicherung,

•  Einen passenden Lösungsvorschlag für die 
individuelle Lebenssituation,

• Hilfestellungen bei der Entscheidungsfindung,
•  Koordinierung der einzelnen Hilfen, wenn 

nötig auch mit Hausbesuch.

Der Pflegestützpunkt wird gemeinsam von den 
gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen sowie 
dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen betrie-
ben und finanziert. Mit dem Bezirk Oberbayern 
besteht eine Kooperation.

Die Beratung erfolgt kostenfrei, neutral und 
unabhängig. Die Angaben werden vertraulich 
behandelt. Auf  Wunsch kann in der privaten 
Umgebung oder in Räumlichkeiten der Gemein-
de / Stadt nach telefonischer Terminvereinba-
rung auch außerhalb der Öffnungszeiten bera-
ten werden.

Pflegestützpunkt Neuburg-Schrobenhausen
Bahnhofstraße 107, 86633 Neuburg a.d. Donau
Telefon: 08431 580366, Fax: 08431 580367
E-Mail: pflegestuetzpunkt@lra-nd-sob.de

3.11. Beratung und Hilfen für Menschen 
 mit Behinderungen

Wenn Sie selbst oder Ihre Angehörigen Fragen 
zum Thema Behinderung haben, sind die Offenen 
Hilfen der richtige Ansprechpartner für Sie. 

mailto:fritz.rosskopf@lra-nd.sob.de
mailto:heidi.loechel@lra-nd-sob.de
http://www.neuburg-schrobenhausen.de
mailto:pflegestuetzpunkt@lra-nd-sob.de
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Die Beratungsstelle informiert zu verschiedenen 
behinderungsbedingten Fragestellungen, unter-
stützt bei Antragstellungen (z.B. Antrag auf 
Schwerbehindertenausweis oder Pflegestufe, …) 
oder informiert über Leistungen, die auf Grund 
der Behinderung in Anspruch genommen wer-
den können (z.B. Leis tungen der Pflegeversiche-
rung, Mobilitätshilfe…).

Ansprechpartner/-innen: 
Benjamin Seuberth
Heidi Schmöger-Lang (Heilerziehungspflegerin)
Leopoldineninsel C 35,
86633 Neuburg a.d. Donau
Telefon: 08431 6449931, Fax: 08431 6449931
E-Mail: offene-hilfen-nd-sob@regens-wagner.de
Internet: www.regens-wagner-hohenwart.de

3.12. Beratung nach dem Betreuungsgesetz

Wer auf Grund einer körperlichen Erkrankung, 
einer geis tigen, seelischen oder psychischen 
Behinderung seine rechtlichen Angelegen-
heiten nicht mehr selbst besorgen kann, ist auf 
die Hilfe von außen angewiesen. Wenn der 
Betroffene seine rechtliche Vertretung in gesun-
den Tagen nicht geregelt hat, wird über das 
zuständige Betreuungsgericht eine Betreuung 
angeordnet. Informationen und Beratung rund 
um die Betreuung erhalten Sie bei:

Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen
Sachgebiet Senioren und Betreuung
Bahnhofstraße 107, 86633 Neuburg a.d. Donau
Herr Christian Kutz
Telefon: 08431 580364, Fax: 08431 580363
E-Mail: christian.kutz@lra-nd-sob.de
Internet: www.neuburg-schrobenhausen.de

Amtsgericht Neuburg
Betreuungsgericht
Ott-Heinrich-Platz 1, 86633 Neuburg a.d. Donau
Telefon: 08431 588-0, Fax: 08431 588-255

Caritasverband Neuburg-Schrobenhausen
Betreuungsverein
Bgm.-Stocker-Ring 15, 86529 Schrobenhausen
Frau Gertrud Schmid
Telefon: 08252 8871-11, Fax: 08252 8871-17
E-Mail: gertrud.schmid@caritas-schrobenhau-
sen.de

3.13. Beratung zur Vorsorge für Unfall, 
 Krankheit und Alter

Personen, die bereits in gesunden Tagen festle-
gen möchten, wie sie später im Falle Krankheit, 
Behinderung oder Alter behandelt und vertre-
ten werden möchten, stehen hierfür verschie-
dene Instrumente zur Verfügung wie die Vor-
sorgevollmacht, die Betreuungsverfügung oder 
die Patientenverfügung. Diese Instrumente wer-
den in Kapitel 10 ausführlich dargestellt.

mailto:offene-hilfen-nd-sob@regens-wagner.de
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Beratung zu diesen Themen und Fragestel-
lungen erhalten Sie unter anderem bei:

Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen
Sachgebiet Senioren und Betreuung
Bahnhofstraße 107, 86633 Neuburg a.d. Donau
Herr Christian Kutz
Telefon: 08431 580364, Fax: 08431 580363
E-Mail: christian.kutz@lra-nd-sob.de
Internet: www.neuburg-schrobenhausen.de

Caritasverband Neuburg-Schrobenhausen
Betreuungsverein
Bgm.-Stocker-Ring 15, 86529 Schrobenhausen
Frau Gertrud Schmid
Telefon: 08252 8871-11, Fax: 08252 8871-17
E-Mail: gertrud.schmid@caritas-schrobenhau-
sen.de

3.14. Beratung zum Aufenthalt im Heim

In Heimangelegenheiten, sowohl im Bereich 
der Seniorenheime, als auch im Bereich der 
Behinderteneinrichtungen steht die „Fachstelle 
Pflege- und Behinderteneinrichtungen – Qua-
litätsentwicklung und Aufsicht FQA“ ehemals 
„Heimaufsicht“ als Ansprechpartner für Infor-
mationen und Beratung zur Verfügung: Die 
FQA ist stets bemüht, die berechtigten Inte-
ressen der Heimbewohnerinnen und -bewoh-
ner durchzusetzen. Zu diesem Zweck werden 
die Einrichtungen regelmäßig unangemeldet 
überprüft, ob sie die vereinbarten Leistungen 
in angemessener Weise erbringen. Die Prüfbe-
richte werden künftig auf der Homepage des 
Landkreises Neuburg-Schrobenhausen veröf-
fentlicht.

Falls Sie als Angehöriger oder Heimbewohner 
den Eindruck haben, dass es bei der Versorgung 
in der Einrichtung Probleme gibt, möchte Ihnen 
die FQA folgende Vorgehensweise empfehlen:

1.  Besprechung mit der zuständigen Stations- 
bzw. Be reichs leitung

2.  Falls dies nicht zum gewünschten Ergebnis 
führt, Besprechung mit der Heimleitung

3.  Falls dies nicht zum gewünschten Ergebnis 
führt, Kontakt zur FQA.

Selbstverständlich können Sie sich auch direkt 
an die FQA wenden. 

Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen
Sachgebiet Senioren und Betreuung 
Bahnhofstraße 107, 86633 Neuburg a.d. Donau
Herr Christian Kutz
Telefon: 08431 580364, Fax: 08431 580363
E-Mail: christian.kutz@lra-nd-sob.de
Internet: www.neuburg-schrobenhausen.de

Frau Ingeborg Bircks
Telefon: 08431 580360, Fax: 08431 580363
E-Mail: ingeborg.bircks@lra-nd-sob.de
Internet: www.neuburg-schrobenhausen.de

Vom Bayerischen Staatsministerium für Arbeit 
und Sozialordnung, Familie und Frauen wurde 
ein Pflegebeauftragter berufen. Er ist in seiner 
Funktion unabhängig von der vom Landkreis 
organisierten FQA und den Trägern. Jeder Bür-
ger kann sich ohne Hemmschwelle vertraulich 
an ihn wenden.

Pflegehotline des
Bayerischen Pflegebeauftragten:
0800 0114353
 
Hier haben Sie die Möglichkeit, Ihre Anliegen 
rund um die Uhr anzubringen.
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3.15.  Hilfen für Kriegsbeschädigte und 
 Kriegshinterbliebene

Dieser Leistungsanspruch nach dem Bundesver-
sorgungsgesetz soll dazu dienen, den Lebens-
unterhalt des angesprochenen Personenkreises 
zu sichern.

Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen 
Kriegsopferfürsorge
Platz der Deutschen Einheit 1, 
86633 Neuburg a.d. Donau
Ansprechpartner: Herr Rosskopf, Zi. Nr. 128
Telefon: 08431 57262, Fax: 08431 57162
E-Mail: fritz.rosskopf@lra-nd-sob.de
Internet: www.neuburg-schrobenhausen.de

Zur Beratung dieses Personenkreises steht ins-
besondere zur Verfügung:

VdK – Kreisverband Neuburg-Schrobenhausen
Brüdergarten 5, 86633 Neuburg a.d. Donau
Telefon: 08431 41020 oder 41029
Fax: 08431 41089
E-Mail: kv-neuburg-schrobenhausen@vdk.de
Internet:
www.vdk.de/kv-neuburg-schrobenhausen
oder 
Regensburger Straße 5, 86529 Schrobenhausen
Telefon: 08252 7637, Fax: 08252 810414

3.16. Vergünstigungen für Senioren

Rentnerausweis
Für Altersrentner gibt es oft finanzielle Vergüns-
tigungen. So gibt es Preisermäßigungen beim 
Besuch kultureller oder sportlicher Veranstal-
tungen, der Museen oder ähnlichem. Es gibt 
Sondertarife bei einigen Nahverkehrsmitteln, 
Fluglinien oder der Deutschen Bahn AG. Um 
diesen Vorteil nutzen zu können, muss man 
sich als Rentner ausweisen. Die Rentenanpas-
sungsmitteilung enthält einen Rentnerausweis 
im Scheckkartenformat. In Verbindung mit dem 

Per sonalausweis kann man sich als Rentner aus-
weisen.

Schwerbehindertenausweis
Der Schwerbehindertenausweis wird ausge-
stellt, wenn der Grad der Behinderung (GdB) 
mindes tens 50 beträgt und somit eine Schwer-
behinderung vorliegt. Der Ausweis dient gegen-
über Behörden, Sozialleistungsträgern, Arbeit-
gebern usw. als Nachweis und berechtigt zu 
verschiedenen Vergünstigungen. Hierzu zählen 
steuerrechtliche Vergünstigungen, unentgelt-
liche Be förderung im öffentlichen Personen-
nahverkehr etc.

Zuständige Stellen in Oberbayern:

Zentrum Bayern Familie und Soziales – 
Region Oberbayern
Bayerstraße 32, 80335 München
Telefon: 089 5143-1, Fax: 089 5143499
E-Mail: poststelle.obb2@zbfs.bayern.de

Antragsformulare erhalten Sie bei Ihrer Gemein-
de, dem staatlichen Versicherungsamt beim 
Landratsamt oder direkt bei dem vorgenannten 
Versorgungsamt.

Befreiung von Rundfunk- und Fernsehgebühren
Personen mit geringem Einkommen und Schwer-
behinderte, in deren Ausweis das Merkzeichen 
„RF“ eingetragen ist, werden von den Gebüh-
ren, die sich auf die öffentlich- rechtlichen 
Rundfunkanstalten beziehen, befreit. Befrei-
ungen werden nur auf Antrag bei der örtlichen 
Ge meindeverwaltung erteilt. Dort erhalten Sie 
auch die erforderlichen Formulare.

Sozialtarif der Deutschen Telekom
Personen, die die Voraussetzungen für die 
Befreiung von den Rundfunkgebühren erfül-
len, können auch eine Gebührenermäßigung 
für den Telefonanschluss beantragen. Wenden 
Sie sich hierfür an die Telekom.
(gebührenfreie Rufnummer: 0800 3301000)

mailto:fritz.rosskopf@lra-nd-sob.de
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Zuzahlungsbefreiung bei den Krankenkassen
Damit Sie durch die Zuzahlung finanziell nicht
überfordert werden, ist eine Zuzahlung nur bis
zur Höhe einer bestimmten Belastungsgrenze zu
leisten. Wird die Belastungsgrenze bereits inner-
halb eines Kalenderjahres erreicht, hat die Kran-
kenkasse eine entsprechende Bescheinigung
auszustellen, dass für den Rest des Kalenderjah-
res keine Zuzahlung mehr zu leisten ist. Die
Belastungsgrenze beträgt 2 Prozent der jährli-
chen Bruttoeinnahmen zum Lebensunterhalt,
für chronisch Kranke, die wegen derselben
schwerwiegenden Krankheit in Dauerbehand-
lung sind, beträgt sie 1 Prozent der jährlichen
Bruttoeinnahmen zum Lebensunterhalt.

Den Antrag auf Befreiung müssen Sie bei Ihrer
Krankenkasse stellen!

3.17. Vorsorge im Trauerfall

Viele, insbesondere alleinstehende ältere Men-
schen machen sich Gedanken, wie nach ihrem
Tod die Art der Bestattung, die Gestaltung der
Trauerfeier, die Wahl der Grabstelle und die
Sicherstellung der Grabpflege geregelt werden.

Hier bieten die örtlichen Bestattungsunterneh-
mer die Möglichkeit an, diese konkreten Aspek-
te der Bestattung und Grabpflege bereits zu
Lebzeiten nach den eigenen Wünschen und Vor-
stellungen festzulegen und eventuell auch einen
Geldbetrag hierfür zu hinterlegen.

4. Selbsthilfegruppen

Selbsthilfegruppen stellen oftmals eine hervor-
ragende Möglichkeit dar, sich über bestehende
Erkrankungen oder Probleme mit Menschen in
ähnlichen Lebenssituationen auszutauschen, sich
Tipps zu holen und wichtige Informationen aus
erster Hand zu bekommen.

In der Region gibt es eine Vielzahl von Selbst-
hilfegruppen.

Soweit diese bei der Erstellung des Wegweisers
bekannt waren und für Seniorinnen und Senio-
ren von Interesse sind, haben wir diese auf dem
Einleger aufgelistet.

� Die genauen Kontaktdaten können Sie
dem Einleger entnehmen.

http://www.alles-deutschland.de
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5.2. Wohnberatung und 
Wohnraumanpassung

Viele Menschen möchten auch im Falle von
Krankheit oder Behinderung in ihrer gewohn-
ten Umgebung verbleiben und überlegen des-
halb, ihre Wohnung, ihr Haus auf ihre individu-
ellen Bedürfnisse hin umzubauen. 
Für Beratung stehen Ihnen hierzu zur Verfü-
gung:

• Beratungsstelle „Barrierefreies Bauen“ 
der Bayerischen Architektenkammer

Waisenhausstraße 4, 80637 München
Telefon: 089 139880-31, Fax: 089 139880-33

Die Beratung bezieht sich auf planerische und
bauliche Maßnahmen im Neubau, Altbau sowie
des Umfeldes. Die Beratung ist grundsätzlich
gebührenfrei.

Seniorenfreundliches Telefon Quelle: Winfried Rein

Die Wohnung ist einer der zentralen Aspekte –
gerade im Leben älterer Menschen. Mit steigen-
dem Lebensalter verbringen wir immer mehr
Zeit in den eigenen vier Wänden. 

Der überwiegende Teil der älteren Bevölkerung
möchte gerne in seiner Wohnung, in seinem
Haus bleiben und seine sozialen Bezugspunkte
erhalten. 

5.1. Wohngeld

Für manchen Bürger wird es immer schwieriger,
die monatlichen Kosten für Miete oder für den
Unterhalt des Eigenheims aufzubringen.

Wohngeld kann hierfür unter Umständen in
Anspruch genommen werden. Dies ist kein
Almosen des Staates. Wer zum Kreis der Berech-
tigten gehört, hat darauf einen Rechtsanspruch.
Wohngeld können Sie nur erhalten, wenn Sie
einen Antrag stellen und die Voraussetzungen
nachweisen. Antragsformulare erhalten Sie bei
der Gemeinde-, Stadt- oder Kreisverwaltung.

Auf Ihren Wohngeldantrag erteilt Ihnen die für
Sie zuständige Behörde einen schriftlichen
Bescheid.

Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen
Wohngeldstelle
Platz der Deutschen Einheit 1,
86633 Neuburg a.d. Donau
Telefon: 08431 57-0, Fax: 08431 57-162

� Bodenbeläge
� Parkettböden
� Teppiche
� Gardinen
� Stoffe

� und weitere
Produkte in
großer Vielfalt und 
von namhaften
Herstellern.

Öffnungszeiten:
Mo. – Fr. 9.00 – 18.30 Uhr
Sa. 9.00 – 13.00 Uhr
Individuelle Termine 
nach Vereinbarung

Münchener Straße 59 · 86633 Neuburg/Donau
Tel. 0 84 31 . 28 90 · Fax 0 84 31 . 4 93 78

info@fussbodenketterle.de
www.fussbodenketterle.de

mailto:info@fussbodenketterle.de
http://www.fussbodenketterle.de
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• Wohnungsberatung und -anpassung Yvonne
Knobloch

Bahnhofstraße 107, 86633 Neuburg a.d. Donau
Telefon: 08431 580265, Fax: 08431 580263
E-Mail: yvonne.knobloch@geriatriezentrum.de

Frau Knobloch berät im Vorfeld von Wohnraum-
anpassungsmaßnahmen, entwickelt individuel-
le Konzepte und begleitet auf Wunsch die
gesamte Umbaumaßnahme.
Sie arbeitet dabei eng mit Architekten und Fir-
men zusammen.

• Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen
Sachgebiet Senioren und Betreuung

Bahnhofstraße 107, 86633 Neuburg a.d. Donau
Herr Christian Kutz
Telefon: 08431 580364, Fax: 08431 580363
E-Mail: christian.kutz@lra-nd-sob.de
Internet: www.neuburg-schrobenhausen.de

Das Sachgebiet Senioren und Betreuung hat in
Kooperation mit dem Bundesgesundheitsminis-
terium das Projekt Wohnraumanpassung be-
gleitet. Nach Beendigung der Projektphase steht
das Sachgebiet für Senioren und Betreuung für
Beratung in Wohnungsfragen zur Verfügung.

• Sozialer Wohnungsbau
Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen
Ansprechpartnerin: Frau Walter
Telefon: 08431 57247, Fax: 08431 61052
E-Mail: irmgard.walter@lra-nd-sob.de

Kosten für die bauliche Anpassung von Wohn-
raum z.B. Einbau eines behindertengerechten
Bades, einer Rampe oder eines Treppenliftes
werden unter bestimmten Voraussetzungen aus
Mitteln des Sozialen Wohnungsbaus gefördert.
Begünstigt sind behinderte Menschen im Sinne
des § 2 Abs. 1 SGB IX. Förderanträge müssen vor
Baubeginn bzw. Kauf oder Einbau beim Land-
ratsamt gestellt werden.

5.4. Seniorengerechte Wohnungen

Mit zunehmendem Alter wird das alltägliche
Leben schwieriger. Treppen, enge Flure, schma-
le Türen, Schwellen und viele andere Hemmnis-
se bereiten auch in der eigenen Wohnung
immer größere Schwierigkeiten.

Seniorengerechte Wohnungen schaffen hier
Abhilfe. Sie bieten Barrierefreiheit, die Badezim-
mer sind in der Regel so gestaltet, dass sie mehr
Bewegungsflächen bieten, die Türen sind etwas
breiter, so dass die Bewohner sich  auch mit
einem Rollator oder einem Rollstuhl gut in der
Wohnung bewegen können. 
In einigen Gemeinden des Landkreises gibt es
bereits Wohnanlagen, die seniorengerecht
gebaut sind, d.h. sie bieten eine gewisse Barrie-
refreiheit (frei von Schwellen, Aufzuganlage,
breitere Türen etc.), die es im Falle körperlicher
Einschränkungen leichter machen, selbstbe-
stimmt und ohne fremde Hilfe in den eigenen
vier Wänden zurechtzukommen und problem-
los auch mit dem Rollstuhl in der Lage zu sein,
die Wohnung zu verlassen und am gesellschaft-
lichen Leben teilzunehmen. 

Daneben haben in den letzten Jahren verschie-
dene Wohnungsbaugesellschaften begonnen,
die Bestandswohnungen im Rahmen von Sanie-
rungsarbeiten zumindest barrierearm zu gestal-
ten. Nachfragen lohnt sich!

Fortsetzung Seite 36

Beispiel einer behindertengerechten Küchenzeile
Quelle: Winfried Rein

mailto:yvonne.knobloch@geriatriezentrum.de
mailto:christian.kutz@lra-nd-sob.de
http://www.neuburg-schrobenhausen.de
mailto:irmgard.walter@lra-nd-sob.de


Durchführung von Bauträgermaßnahmen
Generalübernehmer für schlüsselfertiges Bauen

Projektentwicklung und -planung, Bauberatung und -betreuung
Planung und Durchführung von Erschließungsmaßnahmen

Münchener Str. 137, 86633 Neuburg/ Do.
Telefon 0 84 31 / 59 00-0  

www.hr-immo.com

Für Fragen, zur Information und Beratung stehen wir jederzeit zu Ihrer Verfügung!

Ihr Spezialist für 
seniorengerechte Wohnkonzepte

http://www.hr-immo.com
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5.5. Finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten in Bezug auf bauliche Veränderungen im
Wohnungsbau für Menschen mit Behinderungen und Pflegebedarf:

Programme Leistungen

1. Förderung von • Darlehen mit Zinssatz von 0,5 %, Laufzeit 15
a) Eigenwohnraum Jahre, anschließend wird der Zinssatz an den

Neubau, Zweiterwerb Kapitalmarktzins angepasst.
• Haushalte mit Kindern erhalten einen Zuschuss

von 1.500 € je Kind • Einhaltung der Wohnflächen nach WoFlV, BGBII
• Menschen mit Behinderung erhalten auch bei

Neubau einen Zuschuss bis zu 10.000 €

b) Anpassung von Wohnraum • Menschen mit Behinderung erhalten
an die Behinderung (Umbau) bei Umbau einen Zuschuss bis zu 10.000 €

2. Bayerisches • Darlehenshöhe beträgt 30 % der Gesamtkosten;
Zinsverbilligungsprogramm, max. 100.000 €, aber nicht weniger als 15.000 €
BayernLabo • Zinssatz ca. 1 % unter banküblichen Konditionen
Neubau, Erst- und Zweiterwerb • Diese Leistungen können mit BayWoFG
mit Bindungsfrist kumuliert beantragt werden

3. KfW Altersgerecht Umbauen
a) als Zuschuss • Zuschuss: bei einer Umbausumme von 15.000 €

(Programm 455) werden 750 € erstattet

b) als Kredit • Kredit: Kreditsummen bis zu 50.000 €
(Programm 155) Zinssatz ab 1,61 % Zinsbindung 10 Jahre

4. Modernisierung von Miet- Zinsverbilligtes Darlehen bis zu 100 % der
wohnungen der Wohnungs- förderfähigen Kosten. Beispiel: Bei einer
gesellschaften Belegungsbindung von 25 Jahren kann eine
Verbesserung der allgemeinen 2-Zimmer-Wohnung mit 15.300 € gefördert
Wohnverhältnisse werden

5. Pflegekassen Bei Pflegestufe auf Antrag bis zu 2.557 €
Es wird ein Eigenanteil erhoben, der sich nach 

als Zuschuss für Anpassungs- dem Einkommen der oder des Pflegebe-
maßnahmen, welche die dürftigen richtet. Die Pflegekasse zahlt einen
häusliche Pflege in der Wohnung Zuschuss für Maßnahmen, die mit wesentlichen
ermöglichen, erleichtern oder Eingriffen in die Bausubstanz verbunden sein
eine möglichst selbständige können, wie Türverbreiterungen, fest
Lebensführung des Pflegebe- installierte Rampen und Treppenlifte, Bade-
dürftigen wiederherstellen. zimmer etc. Ein- und Umbau von Mobiliar,

nach den Erfordernissen der Pflegesituation
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Voraussetzungen Quellenhinweis

• Antrag vor Baubeginn beim zuständigen www.wohnen.bayern.de
Landratsamt/Bewilligungsstelle Bayerisches 

• Einhaltung der Einkommensgrenze Wohnraumförderungsgesetz
(4-Pers.Haushalt 44.000 € netto/Jahr) (BayWoFG), Wohnflächenverordnung
(WoFlV), BGBII § 2346

• Eigenkapitalanteil (15-25 % der Baukosten)
• Tragbarkeit der Belastung

• Antrag vor Baubeginn beim zuständigen www.wohnen.bayern.de
Landratsamt/Stadtverwaltung Bayerisches

• Einkommensgrenzen BayWoFG, Art. 11 Wohnraumförderungsgesetz
(BayWoFG)

• Antrag vor Baubeginn beim Landratsamt www.bayernlabo.de
und Bewilligungsstellen

• Einhaltung der Einkommensgrenze nach
BayWoFG

• Selbstnutzer

• Antrag vor Baubeginn www.kfw-foerderbank.de
• für beide Förderwege sind technische Hotline: 01801 395577

Mindestanforderungen zu beachten
• Es sind Muss-, Soll-, Kannvorschriften zu beachten 
• Förderung für Eigentümer, Mieter und Vermieter

• besondere Wohnformen, insbesondere www.wohnen.bayern.de
für alte und behinderte Menschen Bayerisches

• Gebäude muss 25 Jahre alt sein Wohnraumförderungsgesetz
• förderfähige Kosten mind. 5.000 € (BayWoFG)
• das gesamte Geäude muss modernisiert werden

• Mindestens Pflegestufe I www.vdak.de
• durch die Baumaßnahme muss die häusliche Leistungen der Pflegeversicherung 11

Pflege ermöglicht oder erheblich erleichtert SGB XI § 40 (4)
oder eine möglichst selbständige Lebensführung (Zuzahlungen, Hilfsmittelversorgung)
des Pflegebedürftigen wiederhergestellt werden
(§ 40 (4) SGB XI) www.bmg.bund.de

• Eigenanteil 10 % der Kosten, höchstens jedoch (Broschüren zu Pflege- und
50 % seines Bruttoeinkommens Krankenversicherung)

• Vermögen wird nicht mit herangezogen

Fortsetzung Seite 34 / 35

http://www.wohnen.bayern.de
http://www.wohnen.bayern.de
http://www.bayernlabo.de
http://www.kfw-foerderbank.de
http://www.wohnen.bayern.de
http://www.vdak.de
http://www.bmg.bund.de


5. Wohnen im Alter

34

Programme Leistungen

6. Rentenversicherungsträger zur Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer
(für Angestellte) Agentur für behinderungsgerechten Wohnung
Arbeit, Erhaltung der Selb- 
ständigkeit und der Arbeitskraft

7. Berufsgenossenschaften • bei Umbaumaßnahmen bis zu 100 %
Beschaffung und Erhaltung • bei Neubau zinsgünstiges Darlehen in
einer behinderungsgerechten angemessener Höhe
Wohnung

8. Zentrum Bayern zur Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer
Familie und Soziales behinderungsgerechten Wohnung und Ausbau
(früher: Integrationsamt) eines Arbeitsplatzes für behinderte Menschen

9. Stiftungen • individuelle Förderung
Je nach Stiftungszweck, hier: • Geldspenden/Beihilfen
selbständige Lebensführung

10. Sozialamt Zuschuss im erforderlichen Umfang
Wiederherstellung der 
Selbständigkeit

Gebührenfreie Beratung: weitere Informationen unter www.byak.de

Diese Zusammenstellung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 
Geringfügige Änderungen sind möglich.

Maria Lehn und Thomas Sommer
Im Auftrag der Beratungsstelle Barrierefreies Bauen der Bayerischen Architektenkammer

Stand: Februar 2011

http://www.byak.de
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Voraussetzungen Quellenhinweis

• Berufstätigkeit www.deutsche-rentenversicherung.de
• Einkommensgrenzen

Einkommensgrenzen nach BayWoFG

• Berufstätigkeit www.vbg.de
• Einkommensgrenzen (s.o.)

Ausschließlich für Maßnahmen, die aus der Wohnung www.zbfs.bayern.de
herausführen – zur Erreichung des Arbeitsplatzes (nur
für Beamte und Selbständige)

• Antrag bei der jeweiligen Stiftung www.statistik.bayern.de
• Stiftungsspezifische Auflagen und

www.stiftungsindex.de

Bedürftigkeit, soziale Dringlichkeit,
Antrag beim Sozialamt

http://www.deutsche-rentenversicherung.de
http://www.vbg.de
http://www.zbfs.bayern.de
http://www.statistik.bayern.de
http://www.stiftungsindex.de
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Seniorengerechte Wohnanlage
Maurerstraßl, 86668 Karlshuld
Hausverwaltungs- und Service GmbH
Münchner Straße 137,
86633 Neuburg a.d. Donau
Telefon: 08431  38760

Seniorengerechte Wohnung des
VdK Kreisverbandes
Invalidengässchen C 222,
86633 Neuburg a.d. Donau
Telefon: 08431 41020 oder 41029
E-Mail: kv-neuburg-schrobenhausen@vdk.de
Internet:
www.vdk.de/kv-neuburg-schrobenhausen
Seniorengerechte Wohnungen am Brüdergarten
Brüdergartensiedlung,
86633 Neuburg a.d. Donau

Allgenerationenwohnpark
im Gesundheitszentrum
Bürgermeister-Stocker-Ring 11,
86529 Schrobenhausen
GZ-Service GmbH
Telefon: 08137 931913
E-Mail: info@gz-sob.de

Seniorengerechte Wohnanlagen sind in Burg-
heim und in Ehekirchen in Planung

5.6. Wohnen mit Service /
 Betreutes Wohnen

Das Angebot der seniorengerechten Wohnun-
gen wird er gänzt mit einem gewissen Dienstleis-
tungsangebot eines Betreibers, das den Woh-
nungsmietern bestimmte Unterstützungsange-
bote garantiert. Die genauen Details müssen 
beim Betreiber jeweils erfragt werden. Hierfür 
wird ein gesonderter Vertrag, ein sog. „Betreu-
ungsvertrag“ geschlossen, der dem Bewohner 
als Gegenleistung für eine monatliche Grund-
pauschale vertraglich vereinbarte Zusatzleistun-
gen bietet.

Seniorenwohnanlage der
Hl.-Geist-Bürgerspitalstiftung
(67 Wohnungen)
Am Schwalbanger 13,
86633 Neuburg a.d. Donau
Ansprechpartner: Herr Bublak
Telefon: 08431 7433

Wohnen für Jung und Alt
Generationsübergreifendes Wohnprojekt in der 
Gemeinde Oberhausen
12 barrierefreie Wohnungen in unterschied-
licher Größe.
Gemeinde Oberhausen
Hauptstraße 4, 86697 Oberhausen
Ansprechpartnerin: Frau Meier-Böhm
Telefon: 08431 6794-0, Fax: 08431 679420
E-Mail:barbara.meier-boehm@
gemeinde-oberhausen.de

Senioren und Kinder
Kinder und Senioren gestalten ihren Tag.
Sonnen-Haus
Donauwörther Straße 62
86633 Neuburg/Donau
Ansprechpartnerin: Frau Antonie Göpfert
Telefon: 08431 6487-844
Fax: 08431 6487-846
E-Mail: info@sonnen-haus-neuburg.de
Internet: www.sonnen-haus-neuburg-de

in Planung: 
Betreutes Wohnen im Auwiesen Park, 
Schrobenhausen
Infos über: Fa. Strauch Bau,
Telefon: 08443 9163055

� Quelle:	Winfried	Rein
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6.1. Offener Mittagstisch

Mancher älterer Bürger kommt zwar in seiner
häuslichen Umgebung noch gut zurecht, möch-
te oder kann sich das Mittagessen jedoch nicht
mehr selbst zubereiten. Wenn er noch gut zu
Fuß ist, kann er unter verschiedenen Möglichkei-
ten wählen:

6.1.1.Gaststätten

Viele Lokale bieten ein Mittagsmenue zu einem
günstigen Preis. Nachfragen lohnt sich!

6.1.2.Senioren- und Pflegeheime

Die meisten stationären Alten- und Pflegeheime
bieten die Möglichkeit, für Senioren aus der
Umgebung, das Mittagessen in ihrem Restau-
rantbereich einzunehmen (siehe Kapitel 6).

6.1.3.Geriatriezentrum Neuburg

Auch hier haben Senioren täglich die Möglich-
keit, ihr Mittagessen im Restaurantbereich ein-
zunehmen (siehe Kapitel 8.2.).

6.2. Mobiler Mittagstisch
– Essen auf Rädern

Wer das Essen lieber zu Hause zu sich nehmen
möchte, das Zubereiten der Mahlzeiten aber als
zu beschwerlich empfindet, kann auf „Essen auf
Rädern“ zurückgreifen.

Es werden verschiedene Kostformen in unter-
schiedlicher Aufbereitung, z.B. tiefgekühlt oder
frisch gekocht angeboten.

� Die genauen Kontaktdaten können Sie
dem Einleger entnehmen.

Quelle: Winfried Rein

Bahnhofstr. 103b 

4. Stock

Seit über 20 Jahren im Dienst der Menschen.

Ambulante Krankenpflege • Nachtambulanz

Medizinische Fußpflege • Haushaltshilfe

Krankengeräteverleih • Kurs für pflegende

Angehörige • Essen auf Rädern • Notruf

Pflegerisch-medizinische Nachbetreuung

Telefon 0 84 31 / 4 84 72
Telefax 0 84 31 / 4 84 17

www.krankenpflege-bayerl.de

info@krankenpflege-bayerl.de

im

http://www.krankenpflege-bayerl.de
mailto:info@krankenpflege-bayerl.de
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6.3. Essenabgabe an bedürftige Personen 

Auf der einen Seite fallen bei der Herstellung
und im Handel immer wieder Lebensmittel an,
die zwar noch qualitativ einwandfrei sind, aber
aus verschiedenen Gründen nicht mehr verkauft
werden können. 

Auf der anderen Seite gibt es viele Menschen,
denen das Geld nicht reicht, um täglich satt zu
werden, in den letzten Jahren mit steigender
Tendenz.

Hier werden die ehrenamtlichen Helfer der
Tafeln tätig: sie bringen den Überfluss zu denen,
die Not leiden. 

Die Idee der Tafel stammt aus den USA („City
Harvest“). Tafeln gibt es heute in vielen Ländern.

Die über 600 deutschen Tafeln sind im Bundes-
verband „Deutsche Tafel e.V.“ organisiert.

Die Lebensmittel werden ausgegeben an be-
dürftige Mitbürger
• Personen, die eine sehr kleine Rente haben, 
• Personen, die Bezüge nach dem § 53 AO be-

ziehen, 
• Hartz IV-Empfänger 
• bedürftige Alleinerziehende sind und Famili-

en mit geringem Einkommen, 
• Personen, die einen Berechtigungsbescheid

vom Sozialamt haben,
• Personen, die einen Berechtigungsbescheid

einer Schuldnerberatungsstelle haben. 

Bedürftige Personen erhalten nach Prüfung
einen Berechtigungsausweis.

Neuburger Tafel e.V.
Am Schwalbanger 7a,
86633 Neuburg a.d. Donau
Telefon / Fax: 08431 537606
E-Mail: neuburgertafel@gmx.de
Öffnungszeiten: Mittwoch 13.30 – 16.00 Uhr

Schrobenhausener Tafel e.V.
Regensburger Straße 19, 86529 Schrobenhausen
Telefon: 0160 94721956, Fax: 08252 810772
E-Mail: info@tafel-sob.de
Öffnungszeiten: Mittwoch 08.30 – 11.00 Uhr

6.4. Fahrdienste / Personenbeförderung

Oftmals benötigen Senioren Hilfe, wenn Sie
einen Termin wahrnehmen müssen, die Strecke
aber nicht mehr selbst bewältigen können.

Selbstverständlich stehen die Taxi-Unternehmen
für die Personenbeförderung zur Verfügung.

Falls Sie jedoch etwas mehr Unterstützung oder
ein behindertengerechtes Fahrzeug benötigen,
können Sie die sog. Fahrdienste in Anspruch
nehmen.

6.5. Hausnotrufsysteme

Der Hausnotruf ist ein Hilfsmittel, das alleinste-
henden Menschen ein hohes Maß an Sicherheit
bietet. Mit dem Notruftaster kann im Bedarfs-
fall jederzeit Hilfe herbeigeholt werden.

BRK – Kreisverband Neuburg-Schrobenhausen
Karl-Konrad-Straße 3,
86633 Neuburg a.d. Donau
Telefon: 08431 6799-0, Fax: 08431 48840
E-Mail: info@kvneuburg.brk.de
Internet: www.brk-neuburg.de oder
www.brk-schrobenhausen.de

Ambulanter Krankenpflegedienst Karin Bayerl
Bahnhofstraße B 103, 86633 Neuburg a.d. Donau
Telefon: 08431 48472, Fax: 08431 48417
E-Mail: Krankenpflege.Bayerl@t-online.de

� Die genauen Kontaktdaten können Sie
dem Einleger entnehmen.

mailto:neuburgertafel@gmx.de
mailto:info@tafel-sob.de
mailto:info@kvneuburg.brk.de
http://www.brk-neuburg.de
http://www.brk-schrobenhausen.de
mailto:Krankenpflege.Bayerl@t-online.de
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Diakonie-Sozialstation Donaumooser Land
Augsburger Straße 27, 86668 Karlshuld
Telefon: 08454 2070, Fax: 08454 95037
E-Mail: sozialstation.karlshuld@dw-in.de

6.6. Betreutes Wohnen zu Hause 

Dieses niederschwellige Angebot sieht vor, dass
ältere Menschen mit einem Dienstleister einen
Betreuungsvertrag abschließen.

Dieser umfasst regelmäßige Hausbesuche, die
für Beratungs- und Informationsgespräche ge-
nutzt werden können und bietet die Vermitt-
lung weiterer Hilfen.

Mit diesem Angebot sollen vor allem alleine
lebende Menschen erreicht werden, die durch
diese regelmäßigen Kontakte etwas Sicherheit
gewinnen, nicht in Vergessenheit zu geraten
und die sich über dieses Angebot adäquate
häusliche Unterstützung beschaffen können.

Sozialstation Neuburg-Schrobenhausen e.V.
„Begleitet wohnen – sicher daheim“
Högenauer Weg 19, 86529 Schrobenhausen
Telefon: 08252 8945-0, Fax: 08252 894589
E-Mail:
hundseder@sozialstation-schrobenhausen.de

Baycos
Betreutes Wohnen zu Hause
Die Mitarbeiter unterstützen die Kunden vor
allem im hauswirtschaftlichen Bereich, helfen
aber auch bei der Körperpflege und gewähren
betreuerische Hilfen nach den individuellen
Wünschen der Kunden.

Blumenstraße B 274, 86633 Neuburg a.d. Donau
Telefon: 08431 4329977, Mobil: 0173 5930072

6.7. Hilfen im hauswirtschaftlichen Bereich

Viele ältere Bürger benötigen Unterstützung
bei den hauswirtschaftlichen Arbeiten. Oft gibt
es Menschen in der Nachbarschaft, die sehr wohl
bereit wären, einen älteren Menschen hierbei
auch zu unterstützen. 

Wenn diese Dienste selbst nicht organisiert wer-
den können, gibt es mittlerweile verschiedene
Dienstleister, die Privatpersonen bei diesen Auf-
gaben unterstützen wie z.B. Hausmeister-
dienste, die freiberuflich Unterstützungsleis-
tungen anbieten.

Wer sich gerne über Dienstleister aus dem sozia-
len Dienstleistungsbereich unterstützen lassen
möchte, hat hier die Möglichkeiten, bei den
ambulanten sozialpflegerischen Diensten haus-
wirtschaftliche Hilfen abzurufen (siehe Hand-
lungsfeld Pflege).

Familien aus dem landwirtschaftlichen Bereich
haben die Möglichkeit, zur Unterstützung in
der Hausarbeit und bei der Pflege eines Ange-
hörigen die Dienste einer sogenannten „Dorf-
helferin“ der „Katholische Dorfhelferinnen &
Betriebshelfer in Bayern GmbH“, in Anspruch zu
nehmen.

Katholische Dorfhelferinnen & Betriebshelfer 
in Bayern GmbH
Dammstraße 9, 84034 Landshut
Telefon: 0871 96554-0, Fax: 0871 96554-10
E-Mail: info@kdbh.de
Internet: www.kdbh.de

Daneben gibt es verschiedene Projekte und
Gesellschaften, die sich für Dienstleistungen
rund um den Haushalt engagieren wie z.B.
Grünpflege, Wertstoffabholdienst, Wohnungs-
auflösungen, Wohnungsrenovierungen. Dabei
werden oftmals Personen beschäftigt, die auf
dem normalen Arbeitsmarkt kaum mehr eine
Möglichkeit der Beschäftigung finden.

mailto:sozialstation.karlshuld@dw-in.de
mailto:hundseder@sozialstation-schrobenhausen.de
mailto:info@kdbh.de
http://www.kdbh.de
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Sozialprojekt Brunnenhof gGmbH
Neuburger Straße 25, 86529 Schrobenhausen
Telefon: 08252 81200, Fax: 08252 83016
E-Mail: info@brunnenhof-sob.de

Caritasverband Neuburg-Schrobenhausen
Hinzuverdienstprojekt
Herr Christoph Müller, Hesselloher Straße 1
86633 Neuburg/Donau
Tel.-Nr. 08431/6497944
Fax: 08431/6488-100
e-mail: info@caritas-neuburg.de

SIZ gGmbH Neuburg
Ambergstraße 4, 86633 Neuburg a.d. Donau
Telefon: 08431 646919, Fax: 08431 646918
E-Mail: info@siz-ggmbh.de
Internet: www.siz-ggmbh.de

Integra Soziale Dienste gGmbH
Ottostraße 3, 85080 Gaimersheim
Telefon: 08458 603030, Fax: 08458 60303099
E-Mail: verwaltung@integra-gGmbH.net
Internet: www.integra-gGmbH.net

6.8. Therapeutische und andere Dienste

Vielen älteren Menschen fällt es schwer, ihre 
häusliche Umgebung zu verlassen, um z.B. in 
einer Praxis eine physiotherapeutische Behand-
lung durchführen zu lassen und anschließend 
wieder nach Hause zu gehen.

Egal ob es um medizinische Fußpflege, Ergo-
therapie, Krankengymnastik oder sonstige 
Leistungen geht, fragen Sie einfach bei den 
Anbietern nach, ob Sie die Leis tung auch im 
häuslichen Umfeld erbringen können.

Falls Sie niemanden finden, fragen Sie doch bei 
Ihrer Krankenkasse nach. Die Mitarbeiter dort 
wissen oft, wer solche Leis tungen in der häus-
lichen Umgebung anbietet.

6.9. Nachbarschaftshilfen

Projekt „Wir füreinander“ – Nachbarschaftshilfe 
im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen

Mit der Nachbarschaftshilfe wird ein soziales 
Netz- und Hilfswerk geschaffen, um sich gegen-
seitig zu helfen, weil natürlich gewachsene 
Familien und Nachbarschaftsstrukturen nicht 
immer durchgängig vorhanden sind.

Quelle: Winfried Rein

mailto:info@brunnenhof-sob.de
mailto:andreas.pelta@caritas-neuburg.de
http://www.caritas-neuburg.de
mailto:info@siz-ggmbh.de
http://www.siz-ggmbh.de
mailto:verwaltung@integra-gGmbH.net
http://www.integra-gGmbH.net
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Die Dienstleistungen der Nachbarschaftshilfe
umfassen alles, was auch Nachbarn füreinander
tun.

• Wer fährt mich zum Arzt?
• Wer springt als Babysitter ein?
• Wer hilft im oder ums Haus?
• Wer kann beim Einkaufen helfen?
• Wer . . .

Die Nachbarschaftshilfe unterstützt, berät, koor-
diniert und informiert unentgeltlich.
Vergleichbar mit einer sozialen Feuerwehr orga-
nisiert die Nachbarschaftshilfe Hilfen für Perso-
nen, die den Alltag vorübergehend nicht selbst
meistern können. Oft sind es ja nur Kleinigkei-
ten, bei denen kurzfristig Unterstützung benö-
tigt wird.

Die Nachbarschaftshilfe ist generationenüber-
greifend angelegt. Jung und Alt bieten gegen-
seitige Unterstützung an – je nach eigenen Stär-
ken und Schwächen.

Abrechnung über alle Kassen

• Grundpflege
• Behandlungspflege
• Pflegeeinsätze

Wir bieten z.B.
Wir pflegen zu helfen

Mobil 0176-23227170

� (0 84 31) 5 07-41
Am Burgholz 1
86697 Oberhausen-Kreut

• Hauswirtschaftliche
 Versorgung

info@pflegedienst-eubel.de www.pflegedienst-eubel.de

Kreative Lösungen 
für Ihre individuelle 

Pflegesituation

Adolf-Kolping-Straße 45, 86633 Neuburg 
Telefon 08431 / 537986 

www.sonnen-team.de

� Die genauen Kontaktdaten können Sie
dem Einleger entnehmen.

mailto:info@pflegedienst-eubel.de
http://www.pflegedienst-eubel.de
http://www.sonnen-team.de
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Der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen sieht
sich in der Verantwortung, seinen Bürgern eine
Struktur der pflegerischen Versorgung zur Ver-
fügung zu stellen, die auch den zentralen poli-
tischen Forderungen in Zusammenhang mit der
pflegerischen Versorgung gerecht wird. 

Diese lassen sich unter folgende Schlagworte
zusammenfassen:

Rehabilitation vor Pflege!
Diese Forderung impliziert, dass – bevor Pflege
als Dienstleistung einsetzt – rehabilitative Maß-
nahmen ergriffen werden müssen, um Pflege-
bedürftigkeit insgesamt zu vermeiden oder
zumindest in seinem Ausmaß zu verringern.

Ambulant vor stationär!
Diese politische Forderung, die auch Nieder-
schlag in die Gesetzgebung gefunden hat, be-
deutet, dass ein flächendeckendes ambulantes
Versorgungsnetz vorgehalten werden muss und
dieses im Bedarfsfall ergänzt wird durch teilsta-
tionäre und stationäre Angebote.

Im Zentrum steht der alte Mensch!
Dieser Grundsatz sollte eigentlich der Leitgedan-
ke für den Einsatz aller Versorgungssysteme
sein, ist jedoch gerade im Bereich der pflegeri-
schen Versorgung in der Praxis als Leitgedanke
oftmals verloren gegangen. Letztendlich soll der
ältere Mensch selbst entscheiden, von wem und
auf welche Art er versorgt werden möchte oder
auch nicht versorgt werden möchte. Dies impli-
ziert ein differenziertes System an Dienstleistun-

Ambulante Pflege und Hilfen
im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen

Solange wie möglich

zu Hause wohnen –

das ermöglichen unsere

ambulanten Dienste.

Sozialstation
Neuburg-Schrobenhausen e.V.

Unsere Leistungen für Sie:
� Kostenlose kompetente Beratung
� Häusliche Kranken- und Altenpflege
� Hauswirtschaftliche Dienste
� Verhinderungspflege 

(stunden- oder tagesweise Übernahme der Pflege bei
Verhinderung oder Abwesenheit der Pflegeperson)

� Betreuungsgruppe für Demente
� Wohnberatung zur Wohnraumanpassung
� Gesprächskreis für pflegende Angehörige
� Hauskrankenpflegekurse
� Beratungsgespräche gem. § 37 lt. Vorgabe der

Pflegeversicherung
� Rufbereitschaft

Bei uns sind Sie in guten Händen.
Wir sind gern für Sie da in den Regionen:

Högenauer Weg 19 Kolpingstraße 45
86529 Schrobenhausen 86633 Neuburg/Donau
Telefon 0 82 52/8 94 50 Telefon 0 84 31/6 74 80

Untere Weinbergstraße 2 Pfarrgasse 13
86643 Rennertshofen 86666 Burgheim
Telefon 0 84 34/2 32 Telefon 0 84 32/82 68

E-Mail: info@sozialstation-schrobenhausen.de
Internet: www.sozialstation-schrobenhausen.de

mailto:info@sozialstation-schrobenhausen.de
http://www.sozialstation-schrobenhausen.de
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Leistungen der Pflegeversicherung im Überblick ab 01.01.2010:

Pflegestufe I Pflegestufe II Pflegestufe III
Erheblich Pflege- Schwer Pflege- Schwerst Pflege-
bedürftige bedürftige bedürftige

(in besonderen 
Härtefällen)

Häusliche Pflege Pflegesachleistungen 
bis € monatl. 440 1.040 1.510

ab 01.01.2012: 450 1.100 1.550

Pflegegeld € monatl. 225 430 685

Ab 01.01.2012: 235 440 700
Pflegevertretung Pflegeaufwendungen 
durch für bis zu 4 Wochen 
nahe Angehörige im Kalenderjahr bis € 225 * 430 * 685 *

Ab 01.01.2012:
im Kalenderjahr bis € 235 * 440 * 700 *

Pflegevertretung Pflegeaufwendungen
durch für bis zu 4 Wochen
sonstige Personen im Kalenderjahr bis € 1.510 1.510 1.510

Ab 01.01.2012:
im Kalenderjahr bis € 1.550 1.550 1.550

Kurzzeitpflege Pflegeaufwendungen 
bis € im Jahr 1.510 1.510 1.510

Ab 01.01.2012:
im Kalenderjahr bis € 1.550 1.550 1.550

Teilstationäre Tages- Pflegeaufwendungen
und Nachtpflege bis € im Monat 440 1.040 1.510

Ab 01.01.2012:
im Kalenderjahr bis € 450 1.100 1.550

Vollstationäre Pflege Pflegeaufwendungen 
bis € im Monat 1.023 1.279 1.510

Ab 01.01.2012: 1.023 1.279 1.550
Pflege in vollstationären Pflegeaufwendungen
Einrichtungen in Höhe von 10 % des
der Behindertenhilfe Heimgelds, 

höchstens
256 € monatlich!

* Auf Nachweis werden den ehrenamtlichen Pflegepersonen notwendige Aufwendungen
(Verdienstausfall, Fahrtkosten, usw.) bis zum Gesamtbetrag von 1.432 € erstattet.
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gen, auf das der alte Mensch zurückgreifen kann
und im Bedarfsfall das für ihn nach eigenen
Abwägungen richtige Versorgungsangebot aus-
wählen kann.

Zusammenfassend muss für die pflegerische Ver-
sorgung ein differenziertes System mit unter-
schiedlichen Angebotsstrukturen zur Verfügung
gestellt werden, um dem Betroffenen eine ent-
sprechende Auswahl zu ermöglichen.

7.1. Grundsätzliches zur
Pflegeversicherung

Die Pflegeversicherung gewährt Leistungen,
wenn Versicherte auf Grund einer körperlichen,
geistigen oder seelischen Krankheit oder Behin-
derung Hilfe bei der Körperpflege, der Ernäh-
rung sowie der hauswirtschaftlichen Versorgung
benötigen. Die Leistung muss vom Pflegebe-
dürftigen, bzw. dessen Bevollmächtigten / Be-
treuer bei der Pflegekasse beantragt werden.

Mindestvoraussetzung für die Gewährung von
Leistungen ist ein Hilfebedarf von mindestens

90 Minuten am Tag, davon mindestens 45 Minu-
ten für Grundpflege (d.h. körperliche Pflege). Je
nach Pflegeaufwand werden drei Pflegestufen
unterschieden.
Die Einstufung in die jeweilige Pflegestufe trifft
die zuständige Pflegekasse nach Erstellung eines
medizinischen Gutachtens durch den MDK
(Medizinischer Dienst der Krankenkassen). Im
Gespräch mit dem MDK ist es hilfreich, wenn die
pflegenden Angehörigen den Pflegeaufwand
relativ genau beschreiben können. Hilfreich hier-
bei sind sog. Pflegetagebücher. Erkundigen Sie
sich bei Ihrer Pflegekasse, falls Sie Interesse an
einem „Pflegetagebuch“ haben. Auch diverse
Selbsthilfeorganisationen oder Sozialverbände
bieten diese Hilfen an.

Neben den gerade beschriebenen Leistungen
haben pflegende Angehörige unter bestimmten
Voraussetzungen die Möglichkeit, dass die Pfle-
geversicherung des Angehörigen Beiträge für
die gesetzliche Rentenversicherung der tätigen
Pflegeperson übernimmt.

Am besten informieren Sie sich gezielt bei Ihrer
Pflegekasse!

mailto:altenheim@altenheim-stgeorg.de
http://www.pflegeheim-stgeorg-schrobenhausen.de
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7.2. Pflege durch Angehörige

Häusliche Pflege wird oft von den Angehörigen
übernommen. 

Neben der Geldleistung aus der Pflegeversiche-
rung haben Angehörige auch die Möglichkeit,
sich im Umgang mit dem pflegebedürftigen
Angehörigen schulen zu lassen:

• Krankenpflegekurse
In Zusammenarbeit mit den Pflegekassen wer-
den von den meisten ambulanten sozialpflege-
rischen Diensten kostenlose Krankenpflegekur-
se angeboten.
Erkundigen Sie sich bei der Pflegekasse oder bei
den ambulanten sozialpflegerischen Diensten.

• VdK – Akademie für pflegende Angehörige
Die VdK – Pflegeakademie bietet eine besonde-
re Form der Schulung an. Zusammen mit dem
Pflegebedürftigen reist der Angehörige zur
Schulung an. Während der Pflegebedürftige in
der Geriatrischen Fachklinik versorgt wird, hat
der Angehörige Zeit für die Schulung.

VdK-Akademie für pflegende Angehörige
Frau Yvonne Knobloch
Bahnhofstraße 107, 86633 Neuburg a.d. Donau
Telefon: 08431 580-265, Fax: 08431 580-263
E-Mail: yvonne.knobloch@geriatriezentrum.de
Internet: www.vdk-bayern.de

Projekt Pflegebegleiter der VdK
Ehrenamtliche Helfer besuchen pflegebedürfti-
ge Personen und entlasten so pflegende Ange-
hörige für 2 Stunden/Woche. Infos über die VdK-
Akademie.

7.3. Ambulante sozialpflegerische Dienste 
(Sozialstationen)

Eine der zentralen Säulen in der pflegerischen
Versorgung unserer älteren Mitbürger ist die

Dienstleistung der ambulant sozialpflegerischen
Dienste, umgangssprachlich einfach als „So-
zialstationen“ bezeichnet. Diese Dienste erbrin-
gen sowohl Leistungen im Bereich des SGB XI als
auch im Bereich des SGB V, sowie im Bereich der
hauswirtschaftlichen Versorgung.

Sie unterstützen die Familien bei der Pflege und
Versorgung des kranken oder pflegebedürftigen
Angehörigen. 

Der Pflegebedürftige kann diese Leistung, so-
weit eine Pflegeeinstufung gegeben ist, als Sach-
leistung der Pflegekasse in Anspruch nehmen.
Die Dienste bieten ein breites Leistungsspek-
trum vom Verbandswechsel über Grundpflege
bis hin zum Hilfsmittelverleih. Erkundigen Sie
sich bei den in Frage kommenden Diensten und
lassen Sie sich ein Kostenangebot erstellen.

7.4. Teilstationäre Pflegeeinrichtungen

7.4.1.Tagespflege

In Tagespflegeeinrichtungen werden pflegebe-
dürftige alte Menschen in der Regel montags bis
freitags zwischen 08.00 Uhr und 17.00 Uhr
betreut und gepflegt. Tagespflege bietet die
Möglichkeit, den Tag gemeinsam mit anderen zu
verbringen und zu gestalten. Es werden ver-
schiedene Aktivitäten wie Gymnastik, Singen,
Zeitungsrunden aber auch gemeinsame Essenzu-
bereitung angeboten. 

Tagespflege wird häufig auch von Menschen
mit dementiellen Erkrankungen wahrgenom-
men, die nicht mehr gut alleine bleiben können.
Tagespflege bringt den pflegenden Angehöri-
gen eine spürbare Entlastung. Mit ihrer Hilfe ist
es oftmals möglich, Berufstätigkeit und Pflege

� Die genauen Kontaktdaten können Sie
dem Einleger entnehmen.

mailto:yvonne.knobloch@geriatriezentrum.de
http://www.vdk-bayern.de
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miteinander in Einklang zu bringen. In der Regel 
besteht auch die Möglichkeit des Fahrdienstes 
von Seiten der Anbieter. Wie oft und wann Sie 
die Tagespflege nutzen möchten, kann indivi-
duell mit der Einrichtung abgestimmt werden.

• Tagespflege Dieter Mair Schrobenhausen e.K.
Ignaz-Taschner-Straße 3, 86529 Schrobenhausen
Telefon: 08252 810228, Fax: 08252 810338
E-Mail: tagespflege@t-online.de
Internet: www.tagespflege-sob.de
Hier stehen 15 Tagespflegeplätze zur Verfügung.

•  TPS Tagespflege Schrobenhausen 
GmbH & Co. KG

Bürgermeister-Stocker-Ring 11 A
86529 Schrobenhausen
Telefon: 08137 931013, Fax: 08137 3200
E-Mail: andreas.kulle@kkkk.eu
Hier stehen 15 Tagespflegeplätze zur Verfü-
gung.

• Seniorentagespflege
Alte Schule Klingsmoos
Pöttmeser Straße 77
86669 Königsmoos
Telefon: 08433 9298626, Fax: 08433 9298634

E-Mail: info@alte-schule-seniorentagespflege.de
Internet: www. alte-schule-seniorentagespflege.de
Hier stehen 20 Tagespflegeplätze zur Verfü-
gung.

Folgende stationäre Pflegeeinrichtungen bie-
ten eingestreute Tagespflegeplätze an:

• Altenheim St. Augustin
Franziskanerstraße B 210,
86633 Neuburg a.d. Donau
Telefon: 08431 6498-0, Fax: 08431 6498-499
E-Mail: verwaltung@barmherzige-neuburg.de
Internet: www.barmherzige-neuburg.de

• BRK Seniorenzentrum
Richard-Wagner-Straße 18,
86633 Neuburg a.d. Donau
Telefon: 08431 6778-0, Fax: 08431 6778-95
E-Mail: sz@kvneuburg-schrobenhausen.brk.de

7.4.2. Kurzzeitpflege

Kurzzeitpflege bietet vorübergehend bis zu 
einer Dauer von vier Wochen die Möglichkeit, 
einen pflegebedürftigen Angehörigen versor-

Wussten Sie schon . . .  dass sich 80% 
der Deutschen für das Alter wünschen, 
möglichst lange gesund und fit zu bleiben?

mailto:tagespflege@t-online.de
http://www.tagespflege-sob.de
mailto:andreas.kulle@kkkk.eu
mailto:info@alte-schule-seniorentagespflege.de
http://www.alte-schule-seniorentagespflege.de
mailto:verwaltung@barmherzige-neuburg.de
http://www.barmherzige-neuburg.de
mailto:sz@kvneuburg-schrobenhausen.brk.de
mailto:info@awo-neuburg.de
http://www.awo-neuburg.de
http://www.amnicare-ggmbh.de
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gen zu lassen. In dieser Zeit können die Pfle-
gepersonen sich Zeit nehmen, auszuspannen 
oder in den Urlaub fahren. Kurzzeitpflege kann 
selbstverständlich auch in Anspruch genommen 
werden, wenn die Pflegeperson erkrankt und 
keine andere Versorgungsmöglichkeit gegeben 
ist.

Die meisten Kurzzeitpflegeplätze werden von 
den vollstationären Einrichtungen angeboten, 
die einen freien Platz auf Anfrage für diesen 
Zweck zur Verfügung stellen (siehe Kap. 7.5)

Spezielle Plätze für Kurzzeitpflege werden vor-
gehalten von:

7.5.  Stationäre Pflegeeinrichtungen

Wenn eine Versorgung im häuslichen Bereich 
aus irgendwelchen Gründen nicht mehr möglich 
ist, bieten stationäre Pflegeeinrichtungen den 
Betroffenen langfristige Pflege und Betreuung. 
Neben umfassenden Leistungen der Grund- und 
Behandlungspflege wird die ärztliche Versor-
gung durch die niedergelassenen Ärzte sicher-
gestellt und diverse Beschäftigungsmöglich-
keiten für die Bewohner angeboten.
Bei der Auswahl des Heimplatzes sollte man sich 
ruhig Zeit nehmen, die Einrichtungen eventuell 
auch in Augenschein nehmen und dann ent-
scheiden, welche Einrichtung für den künftigen 
Heimbewohner ausgewählt wird.

mailto:schloss.strass@sanktjohannes.com
http://www.sanktjohannes.com
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Die Pflegeheimkosten setzen sich aus drei 
 Blöcken zusammen: Unterkunft und Verpfle-
gung; Pflege und Betreuung; Investitionen 
(Gebäudekosten).

Die Kosten für die Pflege werden weitgehend 
durch die Leistungen der Pflegeversicherung 
abgedeckt. Die restlichen Kosten muss der 
Bewohner selbst tragen. Falls er die anfallenden 
Kosten nicht aus seinen Einkünften und Ver-
mögen bestreiten kann, sollte er sich vor der 
Aufnahme bereits mit den zuständigen Sozia-
lämtern in Verbindung setzen, inwieweit eine 
Übernahme der Kosten in Aussicht gestellt wer-
den kann.

Informationen hierzu erhalten Sie bei:
Bezirk Oberbayern
Sozialverwaltung
Prinzregentenstraße 14, 80535 München
Telefon: 089 219801
E-Mail: servicestelle@bezirk-oberbayern.de
Internet: www.bezirk-oberbayern.de
Servicestelle
Bezirk Oberbayern
– Sozialverwaltung –
Regionalbüro Ingolstadt
Proviantstraße 5, 85049 Ingolstadt

Bewohner des Seniorenheims beim Gärtnern Quelle: BRK-Seniorenzentrum

		Die für die Bevölkerung im Landkreis 
 Neuburg-Schrobenhausen zur Verfügung 
 stehenden stationären Pflegeeinrich-
tungen finden Sie im Einleger.

zuständig für die Stadt Ingolstadt und die Land-
kreise Eichstätt, Neuburg-Schrobenhausen und 
Pfaffenhofen a. d. Ilm
Telefon: 0841 98140043-74 und -75
E-Mail:
regionalbuero-ingolstadt@bezirk-oberbayern.de

Öffnungszeiten:
Mo, Di, Do und Fr: 08.00 – 12.30 Uhr
Do: 13.30 bis 17.30 Uhr, mittwochs geschlossen

Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen
Sozialhilfeverwaltung
Platz der Deutschen Einheit 1,
86633 Neuburg a.d. Donau
Leitung: Fritz Roßkopf, Zi. Nr. 133
Telefon: 08431 57263
E-Mail: fritz.rosskopf@lra-nd-sob.de
Internet: www.neuburg-schrobenhausen.de

mailto:servicestelle@bezirk-oberbayern.de
http://www.bezirk-oberbayern.de
mailto:regionalbuero-ingolstadt@bezirk-oberbayern.de
mailto:fritz.rosskopf@lra-nd-sob.de
http://www.neuburg-schrobenhausen.de
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Der medizinische Fortschritt und die sich daraus
entwickelten Möglichkeiten, Leben zu erhalten,
fordern unsere Gesellschaft gerade zu heraus,
die Fragen, die sich nicht zuletzt aus der Gesetz-
gebung und Rechtsprechung zum Thema „Ab-
bruch von lebenserhaltenden Maßnahmen“
ergeben, zu beantworten und den Betroffenen,
aber auch den Angehörigen und allen beteilig-
ten Personengruppen zu ermöglichen, verant-
wortlich mit der Thematik umzugehen.

„Sterben gehört zum Leben“ – an sich eine
Selbstverständlichkeit, die aber gerade ange-
sichts der Diskussionen rund um die Patienten-
verfügung und Fragen der Sinnhaftigkeit des
Einsatzes von lebensverlängernden Maßnahmen
an gesellschaftlicher Bedeutung gewonnen hat.
„Sterben in der häuslichen Umgebung umsorgt
von nahestehenden Angehörigen“ ist ein
Wunsch, den viele Bürger hegen, der angesichts
unserer gesellschaftlichen Veränderungen aber
oftmals schon nicht mehr die Regel ist. Unser
Blick richtet sich daher auf die gesellschaftli-
chen Instrumente und medizinischen Möglich-
keiten, die speziell zu dieser Thematik entwi-
ckelt wurden.

Hospizarbeit
Die Hospizbewegung hat sich zum Ziel gesetzt,
das Sterben als wichtigen Teil des Lebens ins
öffentliche Bewusstsein zu rufen und damit den
Sterbenden und ihren Angehörigen ein wür-
devolles Leben zu ermöglichen. 

Grundprinzipien nach Student (1999):
1. Es geht um den einzelnen Menschen mit sei-

nen individuellen Bedürfnissen auf allen Ebe-
nen. Der Mensch wird als soziales Wesen
betrachtet und seine Angehörigen und nahen
Bekannten werden grundsätzlich mit einbe-
zogen.

2. Die Arbeit geschieht in einem interdisziplinä-
ren Team aus Ärzten, pflegendem Personal,
Seelsorgern, Sozialarbeitern, Krankengymnas-
ten, Psychologen usw.

3. In die Arbeit werden freiwillige Helfer einbe-
zogen. Sie dienen der Integration des Ster-
benden und des Sterbens in der Gesellschaft.

4. Das Team des Helfenden verfügt über gründ-
liche Kenntnisse in der Symptomkontrolle.

5. Die Kontinuität der Hilfen ist sichergestellt,
dies bedeutet, dass das Hilfsangebot rund um
die Uhr zur Verfügung steht.

Palliativmedizin
Palliativmedizin ist auch ein Ansatz zur Verbes-
serung der Lebensqualität von Patienten und
ihren Angehörigen, die mit Problemen konfron-
tiert sind, die mit einer lebensbedrohlichen Er-
krankung einhergehen, und zwar durch Vorbeu-
gen und Linderung von Leiden, durch frühzei-
tiges Erkennen, Einschätzung und Behandlung
von Schmerzen sowie anderer belastender
Beschwerden körperlicher, psychosozialer und
spiritueller Art (WHO, 2002).

Wichtig ist, dass eine lückenlose Versorgungsket-
te zur Verfügung gestellt werden kann, die
sowohl im häuslichen als auch im stationären
Umfeld diese Dienstleistungen erbringt.

8.1. Ambulant tätige Hospizdienste

Hospizdienste wollen Menschen ermutigen und
befähigen, Sterben und Tod als zum Leben
gehörend zu begreifen, Trost zu schenken und
Perspektiven der Hoffnung zu erschließen.

Die ehrenamtlichen Hospizdienste möchten
Menschen helfen, die in ihrer häuslichen Umge-
bung den letzten Abschnitt ihres Lebens verbrin-
gen wollen.

Diese Hospizhelfer bieten deshalb schwerstkran-
ken und sterbenden Menschen Begleitung in
ihrer gewohnten Umgebung an. Dies kann die
eigene Wohnung, aber auch das Zimmer in
einem Pflegeheim oder im Krankenhaus sein.
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Neuburger Hospizverein e.V.
Schießhausstraße 181,
86633 Neuburg a.d. Donau
Telefon: 08431 4364061, Fax: 08431 6488-100
Internet: www.neuburger-hospizverein.de
Ansprechpartnerin:
Frau Johanna Scheuermeyer (1. Vorsitzende)

Hospizgruppe Schrobenhausen
Johannes-Brahms-Straße 11,
86529 Schrobenhausen
Telefon: 08252 6261

8.2. Stationäres Hospiz in Ingolstadt

Falls eine häusliche medizinische und pflegeri-
sche Versorgung auf Grund der Schwere der
Erkrankung ausscheidet, kann der betroffene
Patient im Elisabeth-Hospiz in Ingolstadt ver-
sorgt werden.

Das Elisabeth Hospiz in Ingolstadt bietet Men-
schen mit schweren Erkrankungen den Raum für
ein würdevolles Leben mit ihrer Krankheit und
ein würdevolles Abschiednehmen.

Die Bewohner des Hospizes können die letzte
Phase ihres Lebens selbst bestimmt, in Würde
und nach ihren Vorstellungen entsprechend
gestalten. Dies erfolgt auf Grund bestmöglicher
schmerzmedizinischer Versorgung in der Regel
frei von Schmerzen.

Die hier lebenden Gäste werden in ihrer Eigen-
ständigkeit gefördert und in ihrer Selbstverant-
wortung und Entscheidungsfähigkeit unter-
stützt.

Die entstehenden Kosten für diesen Aufenthalt
werden seit 2009 komplett von den Krankenkas-
sen übernommen.

Elisabeth Hospiz Ingolstadt GmbH
Unterer Graben 26b, 85049 Ingolstadt
Telefon: 0841 8855560, Fax: 0841 88555666
E-Mail: anke.thiede@hospiz-ingolstadt.de
Internet: www.hospiz-ingolstadt.de

8.3. Palliativstation am Klinikum Ingolstadt

Die Palliativstation ist eine stationäre Einrich-
tung der Palliativmedizin, entstanden aus der
Hospizbewegung und vom selben Geist getra-
gen. Ziel ist es, Menschen mit einer fortgeschrit-
tenen unheilbaren Krankheit, wie z.B. Krebs,
eine Linderung der Symptome zu gewähren, so
dass sie den Rest des Lebens mit einer möglichst
guten Lebensqualität verbringen können und –
sollte es notwendig sein – einen angemessenen
Raum zum Sterben zur Verfügung zu stellen.

Klinikum Ingolstadt
Palliativstation Station 86
Krumenauer Straße 25, 85049 Ingolstadt
Telefon: 0841 880-4860
Internet: www.klinikum-ingolstadt.de

Quelle: mediaprint infoverlag gmbh

http://www.neuburger-hospizverein.de
mailto:anke.thiede@hospiz-ingolstadt.de
http://www.hospiz-ingolstadt.de
http://www.klinikum-ingolstadt.de


9. Die medizinische Versorgung älterer Menschen

51

9.1. Die hausärztliche Versorgung

Der Hausarzt stellt nach wie vor das wichtigste
Bindeglied in der medizinischen Versorgung, aber
auch an der Schnittstelle zwischen Medizin und
anderen Hilfesystemen dar. Ein Verzeichnis der
Hausärzte, aber auch der Fachärzte in Ihrer Nähe
erhalten Sie über Ihre Krankenkasse oder Sie fin-
den sie im Telefonbuch oder über das Internet.

9.2. Das Gesundheitsamt am Landratsamt 
Neuburg-Schrobenhausen

Das Gesundheitsamt klärt in Fragen der Gesund-
heit in körperlicher, psychischer und sozialer
Hinsicht auf und berät über Gesundheitserhal-
tung und Krankheitsverhütung.
Es berät insbesondere über Hilfen für Personen
in besonderen Lebenslagen, insbesondere psy-
chisch kranke Personen und solche mit einer
Suchtproblematik.
Darüber hinaus bietet es Beratungen zu Impfun-
gen, Reisemedizin, Infektionskrankheiten und
Selbsthilfegruppen im Landkreis an.

Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen 
– Gesundheitsamt –
Müller-Gnadenegg-Weg 1,
86633 Neuburg a.d. Donau
Leiter: Dr. med. Bernhard Schmid
Telefon: 08431 57-500, Fax: 08431 57-519
E-Mail:  gesundheitsamt@neusob.de
Internet: www.neuburg-schrobenhausen.de

9.3. Krankenhäuser der Grund- und 
Regelversorgung

9.4. Geriatrische Rehabilitation

� Die genauen Kontaktdaten können Sie
dem Einleger entnehmen.

• Implantologie (BDIZ) • Parodontologie
• Ästhetische • Prothetik

Zahnheilkunde • Kieferorthopädie
• Kinderzahnheilkunde • Prophylaxe
• Seniorenheimbetreuung • Hausbesuche

Lenbachstraße 27, 86529 Schrobenhausen
Fon 0 82 52 - 8 92 97, Fax 0 82 52 - 8 92 99
zahnaerzte@dr-jakob-partner.de

Urologische Gemeinschaftspraxis

Dr. med. E. Stark • Dr. med. J. Hodzic

Fachärzte für Urologie

• Andrologie

• spezielle urologische Chirurgie

• Kinderurologie

• medikamentöse Tumortherapie

Belegärzte an den Kliniken St. Elisabeth

Brüdergartensiedlung 1 • 86633 Neuburg/Donau

Telefon: 08431/44233 • Telefax: 08431/41770

www.urologie-neuburg.de� Die genauen Kontaktdaten können Sie
dem Einleger entnehmen.

mailto:gesundheitsamt@neusob.de
http://www.neuburg-schrobenhausen.de
mailto:zahnaerzte@dr-jakob-partner.de
http://www.urologie-neuburg.de
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9.5. Alterspsychiatrische Versorgung

Mit zunehmendem Alter treten Krankheitsbilder
auf, die eine spezielle Diagnostik und Therapie
erforderlich machen, wie z. B. die Demenz vom
Alzheimer Typ oder die Altersdepression. In vie-
len Fällen wird es sinnvoll sein, eine entsprechen-
de fachärztliche Untersuchung und Behandlung
in Anspruch zu nehmen.

9.5.1. Niedergelassene Fachärzte für 
Psychiatrie / Psychotherapie

� Die genauen Kontaktdaten können Sie
dem Einleger entnehmen.

� Die genauen Kontaktdaten können Sie
dem Einleger entnehmen.

� Die genauen Kontaktdaten können Sie
dem Einleger entnehmen.

9.5.2. Institutsambulanzen
Neben den niedergelassenen Ärzten bieten die
Institutsambulanzen die Möglichkeit für Patien-
ten, sich ambulant von den ärztlichen Mitarbei-
tern der jeweiligen Klinik behandeln zu lassen.
Voraussetzung hierfür ist eine Überweisung
durch den Hausarzt.

9.5.3. Psychiatrische Kliniken

Quelle: mediaprint infoverlag gmbh



mailto:max.dienel@geriatriezentrum.de
http://www.geriatriezentrum.de
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Vergesslichkeit, Depressionen und Verwirrtheit
bis hin zur Alzheimer Erkrankung sind keine
normalen Alterserkrankungen, sondern psychi-
sche Krankheiten, die einer besonderen Behand-
lung bedürfen. 

Hauptaugenmerk muss vor allem auf das Krank-
heitsbild der Demenz gelegt werden:

„Nach der 10. Version der internationalen Klas-
sifikation der Krankheiten (ICD-10) werden fol-
gende Kriterien zur Diagnosestellung einer
Demenz herangezogen:
1. Es muss eine Abnahme des Gedächtnisses und

eine Abnahme einer anderen kognitiven
Fähigkeit, wie z.B. dem Denkvermögen, der
Sprache, den motorischen Fähigkeiten oder
des Planens mindestens 6 Monate vorhanden
sein,

2. es sollten kognitive Einbußen nicht auf einen
vorübergehenden Verwirrtheitszustand, dem
sog. Delir, oder einer anderen Störung, die auf
andere primär psychische Leiden, wie eine
endogene Depression oder eine Schizophre-
nie, zurückzuführen sein und

3. weiterhin müssen neben den intellektuellen
Defiziten auch Störungen in der Gemütslage,
des Antriebs und dem Sozialverhalten, die
mit einer emotionalen Labilität und Reizbar-
keit einhergehen, auftreten.“

aus: Barmer GEK Pflegereport 2010, S. 151

Neben der ärztlichen Versorgung, die in Kap. 9
dargestellt ist, haben sich eine Reihe von Fach-
diensten und Versorgungsstrukturen entwickelt
um den Ansprüchen der betroffenen Menschen
und deren Angehörigen gerecht zu werden.

10.1. Der gerontopsychiatrische Fachdienst

Dieser Fachdienst informiert über psychische
Erkrankungen, deren Ursachen und Folgen, be-
rät im Umgang mit den Erkrankten, unterstützt

bei der ärztlichen Versorgung, hilft bei der Inan-
spruchnahme von Leistungen (z.B. der Pflege-
versicherung), vermittelt und organisiert thera-
peutische Angebote und Alltagshilfen, bietet
Gruppenangebote und leistet Betreutes Einzel-
wohnen in den eigenen vier Wänden des betrof-
fenen Menschen.

Caritasverband Neuburg-Schrobenhausen
Spitalplatz C 193, 86633 Neuburg a.d. Donau
Frau Gabriele Wimmer,
Frau Marianne Schmid-Frank
Telefon: 08431 6488-555, Fax: 08431 6488-100
E-Mail: gabriele.wimmer@caritas-neuburg.de
Internet: www.caritas-neuburg.de

In Schrobenhausen:
Bgm.-Stocker-Ring 15, 86529 Schrobenhausen
Frau Sigrid Specht
Telefon: 08252 8871-13
E-Mail: sigrid.specht@caritas-neuburg.de

10.2. Betreuung von Demenzkranken
zu Hause

Zur Entlastung von pflegenden und betreuen-
den Angehörigen kommen ehrenamtliche Hel-
ferinnen und Helfer ins Haus, damit die Pflege-
person Zeit hat, kurz innezuhalten, Einkäufe zu
erledigen oder eigenen Interessen nachzuge-
hen.

Mobile Tagesbetreuung des Gerontopsychiatri-
schen Fachdienstes

Caritasverband Neuburg-Schrobenhausen
Spitalplatz C 193, 86633 Neuburg a.d. Donau
Frau Gabriele Wimmer,
Frau Marianne Schmid-Frank
Telefon: 08431 6488-540, Fax: 08431 6488-100
E-Mail: gabriele.wimmer@caritas-neuburg.de
Internet: www.caritas-neuburg.de

mailto:gabriele.wimmer@caritas-neuburg.de
http://www.caritas-neuburg.de
mailto:sigrid.specht@caritas-neuburg.de
mailto:gabriele.wimmer@caritas-neuburg.de
http://www.caritas-neuburg.de
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Die eingesetzten Helferinnen und Helfer wurden
vom Caritasverband für diese Aufgabe ausgebil-
det und können gegen eine Aufwandsentschä-
digung für die Betreuung zuhause abgerufen
werden.

10.3. Betreuungsgruppen für
Demenzkranke

Es werden Gruppenangebote für Demenzkran-
ke angeboten. Die betroffenen Personen wer-
den in der Gruppe von haupt- und ehrenamtli-
chen Kräften betreut, so dass die Angehörigen
regelmäßig einige Stunden freie Zeit zur Verfü-
gung haben.

Caritasverband Neuburg-Schrobenhausen
Spitalplatz C 193, 86633 Neuburg a.d. Donau
Frau Gabriele Wimmer,
Frau Marianne Schmid-Frank
Telefon: 08431 6488-540, Fax: 08431 6488-100
E-Mail: gabriele.wimmer@caritas-neuburg.de
Internet: www.caritas-neuburg.de

10.4. Die Gedächtnissprechstunde

Damit ist die umfassende Versorgung von
Patienten mit Gedächtnisstörungen gemeint.
Leistungen:
Umfassende medizinische, psychologische und
soziale Abklärung der Hirnleistungsproblematik
und – bei Bedarf – anschließende ganzheitliche
Weiterbehandlung und Beratung/Unterstüt-
zung.

Caritasverband Neuburg-Schrobenhausen
Spitalplatz C 193, 86633 Neuburg a.d. Donau
Herr Karl-Heinz Gößwein
Telefon: 08431 6488-520, Fax: 08431 6488-100
E-Mail: karlheinz.goesswein@caritas-neuburg.de
Internet: www.caritas-neuburg.de

Neurologische Praxis Dr. med. Arnfin Bergmann
Bahnhofstraße 107, 86633 Neuburg a.d. Donau
Telefon: 08431 45899, Fax: 08431 45898
E-Mail: team@neuropsy.de
Internet: www.neuropsy.de

10.5. Die Alzheimer Gesellschaft

Die DAlzG und ihre Mitgliedsgesellschaften sind
Selbsthilfeorganisationen. Sie setzen sich bun-
desweit für die Verbesserung der Situation der
Demenzkranken und ihrer Familien ein. Diese
Beratung steht offen sowohl für Betroffene und
ihre Angehörigen als auch für professionelle
und ehrenamtliche HelferInnen sowie für ande-
re Interessierte: Beratung am Alzheimer-Tele-
fon, E-Mail-Beratung durch die Deutsche Alzhei-
mer Gesellschaft, Internetforen zum Austausch
von Betroffenen und Angehörigen untereinan-
der, Persönliche Beratung in Ihrer Nähe. Die
nächstgelegene Anlaufstelle für Bürgerinnen
und Bürger des Landkreises Neuburg-Schroben-
hausen:

Alzheimer-Gesellschaft Ingolstadt
Frau Johanna Koch
Fauststraße 5, 85049 Ingolstadt
Telefon: 0841 8817732, Fax: 0841 8817734
Internet: www.deutsche-alzheimer.de

10.6. Spezialisierte Pflegeeinrichtungen

Verschiedene Pflegeeinrichtungen im Landkreis
Neuburg- Schrobenhausen haben einen Bereich
etabliert, der sich speziell der Betreuung und
Versorgung gerontopsychiatrisch erkrankter
Menschen widmet. In diesen Bereichen tritt die
körperbezogene Pflege etwas in den Hinter-
grund, während die Beschäftigung und Anlei-
tung der dementen Bewohner im Vordergrund
steht.

� Die genauen Kontaktdaten können Sie
dem Einleger entnehmen.

mailto:gabriele.wimmer@caritas-neuburg.de
http://www.caritas-neuburg.de
mailto:karlheinz.goesswein@caritas-neuburg.de
http://www.caritas-neuburg.de
mailto:team@neuropsy.de
http://www.neuropsy.de
http://www.deutsche-alzheimer.de
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Täglich kann es passieren, dass jemand auf
Grund eines unerwarteten Ereignisses geistig
nicht mehr in der Lage ist, seine Angelegenhei-
ten selbst zu regeln und wichtige Entscheidun-
gen selbst zu treffen. In einem solchen Fall ist
es selbst nächsten Angehörigen in der Regel
nicht möglich, für den Betroffenen im rechtli-
chen Sinne tätig zu werden.

Daher sei an dieser Stelle auf die verschiedenen
Möglichkeiten der privaten Vorsorge hingewie-
sen:

11.1. Die Patientenverfügung

Der wissenschaftliche und technische Fortschritt
führt dazu, dass schwerstkranke Menschen
behandelt werden und am Leben erhalten wer-
den können.

Diese Perspektive bietet Hoffnungen und Chan-
cen, manche Menschen haben aber auch Angst
vor einer Leidens- und Lebensverlängerung
durch die „Apparatemedizin“.

Unter dem Begriff der Patientenverfügung ver-
steht man die schriftliche Erklärung eines ein-
sichts- und urteilsfähigen Menschen, in der er
bestimmte Krankheitssituationen am Lebensen-
de beschreibt und hierbei erklärt, welche medi-
zinischen Maßnahmen er wünscht und welche
er ablehnt, um sein Sterben nach eigenen Vor-
stellungen zu gestalten. 

Wir empfehlen, eine Patientenverfügung nach
Beratung durch den Hausarzt zu unterschrei-
ben. Es wird geraten, eine Patientenverfügung
nicht alleine zu formulieren, da ansonsten die
Gefahr besteht, dass die Formulierung nicht
konkret genug gewählt wurde und sie in einer
kritischen Lebenssituation nicht verwendet wer-
den kann.
Zur Patientenverfügung gibt es die unterschied-
lichsten Formulierungsvorschläge. Hier muss

jeder Bürger prüfen, welche Formulierung sei-
nen Vorstellungen am besten entspricht.

Über die Ministerien der Justiz kann man sich
entsprechende Formulierungsvorschläge besor-
gen, es gibt z.B. aber auch eine christliche Pa-
tientenverfügung oder Formulierungsvorschlä-
ge von verschiedenen anderen Organisationen.
Über das Internet ist eine Vielzahl von Formu-
lierungsvorschlägen abrufbar.

11.2. Die Vorsorgevollmacht

Mit der Volljährigkeit, d.h. ab dem vollendeten
18. Lebensjahr ist jeder Bürger für sich selbst ver-
antwortlich. Nicht einmal der Ehepartner kann
für eine Person rechtlich tätig werden, wenn
diese z.B. nach einem Schlaganfall keine Ent-
scheidungen mehr treffen kann.

Mit einer Vorsorgevollmacht kann jeder Bürger
festlegen, welche Person für ihn in dem Fall
Verantwortung übernehmen und Entscheidun-
gen treffen soll, wenn er sich rechtlich selbst
nicht mehr vertreten kann. 

Mit einer solchen Vollmacht kann sichergestellt
werden, dass „die“ Person des Vertrauens die
Rechtsgeschäfte erledigen kann, die anfallen
und die in der Vollmacht geregelt sind.

Für die Vorsorgevollmacht ist keine Form vorge-
schrieben. Bei der Erstellung der Vollmacht kön-
nen Sie sich individuell von jedem Rechtsanwalt
oder Notar gegen eine entsprechende Gebühr
beraten lassen.

Sie können jedoch auch Formulierungshilfen
und Vordrucke verwenden.

Es besteht auch die Möglichkeit, das Vorhanden-
sein einer Vorsorgevollmacht gegen eine Gebühr
registrieren zu lassen: 
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Zentrales Vorsorgeregister der
Bundesnotarkammer
Postfach 08 01 51, 10001 Berlin
Internet: www.vorsorgeregister.de

Im Ernstfall kann das Betreuungsgericht bei 
diesem Regis ter abfragen, ob eine Vorsorge-
vollmacht besteht und somit keine Betreuung 
nach dem Betreuungsgesetz angeordnet wer-
den muss.

Es besteht selbstverständlich die Möglichkeit, 
eine Vorsorgevollmacht mit einer Patientenver-
fügung und eventuell einer Betreuungsverfü-
gung zu koppeln.

11.3.  Die Betreuungsverfügung

Die Betreuungsverfügung sieht die Möglichkeit 
vor, dass Bürger Regelungen treffen können, 
wie im Ernstfall ihre Angelegenheiten geregelt 
werden sollen. Sie können dabei auch festlegen, 
wer dann diese Aufgabe übernehmen soll.

Falls jedoch – was nicht selten vorkommt – keine 
Person bekannt ist, der man diese Aufgabe 
übertragen möchte, kann man diesen Bereich 
offen lassen und das Betreuungsgericht wird 
dann eine Person auswählen, die nach Maßgabe 
der Betreuungsverfügung die Betreuung über-
nehmen wird.

Vorteil einer Betreuungsverfügung ist, dass über 
die im Ernstfall einzurichtende Betreuung eine 
gewisse Kontrolle des bestellten Betreuers über 
das Betreuungsgericht erhalten bleibt und auch 
Regelungen und Wünsche artikuliert werden 
können, wenn keine Person des Vertrauens zur 
Verfügung steht.

Auch bei der Erstellung einer Betreuungsverfü-
gung ist keine Form vorgeschrieben. Sie sollte 
jedoch schriftlich abgefasst sein und mit Ort, 
Datum und Unterschrift versehen werden.

11.4.  Beratung zur Vorsorge

In Zusammenhang mit der Erstellung solcher 
Verfügungen wünschen viele Bürger fachliche 
Beratung, bevor sie ein solches Schriftstück 
unterzeichnen.

11.4.1. Notare und Rechtsanwälte

Hier erhalten Sie fachlich fundierte Auskünfte 
zum Themenkreis und können sich ein individu-
elles, auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse zuge-
schnittenes Dokument verfassen lassen.

11.4.2. Betreuungsbehörde
 und Betreuungsvereine

Sowohl die Betreuungsbehörde als auch die 
Betreuungsvereine geben Ihnen Informationen 
zu den Inhalten der Verfügungen / Vollmachten 
und stehen Ihnen für Einzelfragen gerne zur 
Verfügung.

Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen
Betreuungsstelle
Bahnhofstraße 107, 86633 Neuburg a.d. Donau
Herr Christian Kutz
Telefon: 08431 580364, Fax: 08431 580363
E-Mail: christian.kutz@lra-nd-sob.de
Internet: www.neuburg-schrobenhausen.de

Caritasverband Neuburg-Schrobenhausen
Betreuungsverein
Bgm.-Stocker-Ring 16, 86529 Schrobenhausen
Frau Gertrud Schmid
Telefon: 08252 8871-11, Fax: 08252 8871-17
E-Mail: gertrud.schmid@caritas-neuburg.de

http://www.vorsorgeregister.de
mailto:christian.kutz@lra-nd-sob.de
http://www.neuburg-schrobenhausen.de
mailto:gertrud.schmid@caritas-neuburg.de


Hospizvereine
Siehe Kapitel 8

In Bezug auf die Erstellung von Patientenverfü-
gungen geben die Hospizvereine oft sehr hilf-
reiche und wichtige Tipps und Informationen.

11.4.3. Informationsmaterial rund um das 
Thema Vorsorge

Zu diesem Thema gibt es enorm viel Informati-
onsmaterial. Allein zur Patientenverfügung gibt
es bundesweit wohl mehr als 200 Formularvor-
schläge. Wir möchten Ihnen nachfolgend nur
eine Broschüre benennen, die von ministerieller
Seite veröffentlicht wurden:

Broschüre des
Bayer. Staatsministerium der Justiz:
Vorsorge für Unfall, Krankheit und Alter durch
Vollmacht,
Betreuungsverfügung, Patientenverfügung
Referat für Öffentlichkeitsarbeit
Prielmayerstraße 7, 80097 München
Internet: www.verwaltung.bayern.de

Diese Broschüre kann über den Buchhandel
beim C. H. Beck Verlag bezogen werden oder als
Download über oben genannte Internetadres-
se verwendet werden.

Eine kleine Recherche im Internet auf einer
beliebigen Suchmaschine wird eine Fülle von
weiteren Informationsquellen eröffnen.

11.5. Dokumentenmappe

Jeder weiß, wie viel Papier sich im Laufe eines
Lebens ansammelt. Für den Ernstfall wäre es für
jeden Bürger hilfreich, wenn er die wichtigsten
Unterlagen und Dokumente griffbereit zur Ver-
fügung hätte. Wir möchten Ihnen daher emp-
fehlen, einen Ordner anzulegen, in dem Sie die
wichtigsten Papiere einsortieren wie:

Geburtsurkunden, Heiratsurkunden, Scheidungs-
urteile, Familienstammbuch, Sozialversiche-
rungsnachweise, Rentenbescheide, Versiche-
rungspolicen, Mietverträge, notarielle Urkun-
den zum Haus- und Grundbesitz, Testament,
Vorsorgeverfügungen.

11. Vorsorge für Unfall, Krankheit und Alter
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http://www.verwaltung.bayern.de
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Wertvolle Gegenstände sollten Sie an beson-
ders sicheren Orten verwahren.

Sie sollten jedoch eine Person Ihres Vertrauens
darüber informieren, wie man an diese Gegen-
stände gelangt, wenn Sie selbst nicht mehr in
der Lage sind, sich entsprechend zu äußern.

11.6. Verfügungen für den Todesfall

Dieser Punkt grenzt sich klar ab von den Rege-
lungen und Verfügungen für Unfall, Krankheit
und Alter.

In diesem Falle geht es ausschließlich darum,
was nach dem Tod des Verfügenden geschehen
soll. 

Zentraler Aspekt hierbei ist die Erstellung eines
Testaments. Aber auch bei den Banken und
Geldinstituten können Regelungen für den
Todesfall getroffen werden.

Bei Rechtsanwälten und Notaren erhalten Sie
fachlich fundierte Auskünfte zum Thema und

Rat und Hilfe im Trauerfall
Neuburger Bestattungs- u. Überführungsinstitut

JOSEF FALLER Inh. Erwin Faller

� Erdbestattungen
� Feuer- und Seebestattungen
� Überführungen im 

In- und Ausland
� Bestattungsvorsorge zu Lebzeiten
� Erledigung sämtlicher 

Formalitäten

Wolfgang-Wilhelm-Platz B 173 · 86633 Neuburg an der Donau

Tel. (0 84 31) 72 70 · Fax (0 84 31) 4 07 72
E-Mail: bestattungen.faller@t-online.de · www.faller-bestattungen.de

Wir beraten Sie ausführlich und erledigen alle Formalitäten,
egal wo der Todesfall eintritt – auch auswärts.

Auskünfte jederzeit!

können sich ein individuelles, auf Ihre Wünsche
und Bedürfnisse zugeschnittenes Dokument ver-
fassen lassen.

Selbstverständlich können Sie Ihr Testament
auch handschriftlich verfassen.

Zu dem Thema gibt es diverse Literatur, wo Sie
sich über Form und verschiedene Regelungs-
aspekte informieren können, aber auch kosten-
loses Informationsmaterial, z.B.

Broschüre des
Bayer. Staatsministerium der Justiz:
Erbrecht, gesetzliche Erbfolge, Testament
Prielmayerstraße 7, 80097 München
Internet: www.verwaltung.bayern.de

Eine kleine Recherche im Internet auf einer
beliebigen Suchmaschine wird eine Fülle von
weiteren Informationsquellen eröffnen.

Quelle: mediaprint infoverlag gmbh
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IMPRE SSUM

Herausgegeben in Zusammenarbeit 

mit dem Landratsamt Neuburg-

Schrobenhausen. Änderungswün-

sche, Anregungen und Ergänzun-

gen für die nächste Auflage dieser 

Broschüre nimmt das Landratsamt 

Neuburg-Schrobenhausen entge-

gen. Titel, Umschlaggestaltung 

sowie Art und Anordnung des In-

halts sind zugunsten des jeweiligen 

Inhabers dieser Rechte urheber-

rechtlich geschützt. Nachdruck und 

Übersetzungen in Print und Online 

sind – auch auszugsweise – nicht 

gestattet. 

Fotos:

Umschlagseite: Tourist-Information 

Landkreis Neuburg-Schroben-

hausen, Winfried Rein, Kreiskran-

kenhaus Schrobenhausen GmbH, 

BRK-Seniorenheim

Seite 1, 2, 17: Landratsamt Neuburg-

Schrobenhausen

Einleger Seite 6: Kreiskrankenhaus

Schrobenhausen GmbH

Seite 13: Seniorenbeirat Neuburg

Seite 15: Caritasverband Frau Knöferl

Seite 16, 18, 29, 30, 36, 37, 40, 47,

Einleger Seite 7 und 8: Winfried Rein

Seite 18: Seniorentheater „Tempo 100“

Seite 48: BRK-Seniorenzentrum

Seite 50, 52, 58/59, Einleger Umschlagseite 2: 

mediaprint infoverlag gmbh
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Die enge Zusammenarbeit unserer Einrichtungen ermöglicht schnelle Hilfe, individuellste Pflege,
Betreuung und Begleitung in Ihrer besonderen Lebenssituation.

Träger: Kreiskrankenhaus Schrobenhausen GmbH

• Gerontopsychiatrische
Abteilung Högenau

• Kurzzeit- und Dauerpflege-
einrichtung Neuburg

Freifrau-von-Moreau-Str. 34
86529 Schrobenhausen

Tel. 0 82 52 / 91 06 0

www.kah-sob.de

http://www.kah-sob.de
http://www.kkh-sob.de

